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Notzeit
· 1- Stube Wolken jagen am Himmel dahin-
leise fängt es an zu f1hneien, aber das richtige
Weihnachtswetter, wie es Die WeihnachtssPosts
{arten immer zeigen, ist bei uns noch nicht ein«
gekehrt. Und leider noch weniger die echte
Weihnachtsfreude, die dieses herrlichste Fest der
Christenheit sonst zu verklären pflegt.

In Schlesien, sonst die Perle in der Krone
Preußens genannt, ist eine Verzweiflungsstims
mung in allen Schichten der Bevölkerung ein-
gekehrt, die auf der ungeheuren Not der Wirt-
schaft beruht und die zu mildern, in unseren
Zentralstellen fast gar nichts geschieht. Worte
nnd Versprechungen haben wir genug g-,ehört
Taten sind nur sehr wenige erfolgt. Wir er-
innern nur an Die Osthilse, von der sich so
mancher goldene Berge versprochen hat. Und
das für die Landwirtschaft eingeführte Si-
cherungsverfahreni Es soll ein Schutz der

_ Landwirtschaft sein und vernichtet damit viele
Existenzen des gewerblichen Mittelstandes, die

s ihren Lieferanten undden anderen Gläubigern
gegenüber ihre Verpflichtungen 311 erfüllen
gezwungen sind, aber von ihren Hauptschulds
11ern, den Landwirten,nichts herausholen kön-  

!

und Weihnachtshoffen
nen.- Jst das Gerechtigkeit? Kann man unter
solchen Umständen es dem Schlesischen Hand-
werk verdientem wenn in seinen cReihen Ver-
zweiflungsftimmung Platz gegriffen hat?

Wer wagt unter solchen Verhältnissen noch
zu wünschen und zu hoffen? Es ist leider ein

' Symbol unserer Zeit geworben, Luftschlösser zu
bauen, an Projekten sich zu berauschen und
Versprechungen zu machen, die niemals erfüllt
werden können. Da verzagt allmählich selbst
das tapferste Herz, und die Engelsbotschaft
von dem Erdenfinden ist eine Vision, ein
Wunsch. an dessen Erfüllung wir nicht mehr
zu glauben tragen. Es ist das Goethejahr

und sollte unter Dem Motto des letzten Wortes
des großen Dichters stehen: »Mehr« Sicht“.
Aber wirtschaftlich stehen wir noch tief in der
Winternacht und werden unsdie am nächt-
lichen Himmel flimmernden Sterne Erfüllung
verheißen? Das Hoffnungsgrün des Tannen-
baums und sein Lichtergefunkel kann uns über
unsere Sorgen nur für wenige Stunden hin-
weghelfen. Und doch müssen wir, wenn nicht
alles zusammenbrechen soll. uns an die Weih-
nachtsbotschaft halten, die uns letzten Endes  

immer wieder zuruft: Nicht verzagen und auf
eine bessere Zukunft hoffen.

Der Glücksstein für den Dezember ist der
grüne Chrysopras, der schlesische Edelstein. den
der Große Friedrich stets am Finger trug, Der
Stein der Hoffnung, der den Menschen aus der
Verzweiflung der trüben Tageretten soll. Und
so muß auch der Meister —- Dank der elass
stischen Natur unserer Handwerksgenossen —-
wieder den Anlauf nehmen, um denBlick nach
vorwärts zu richten nnd zu Deuten, daß Gott
bisher keinen Deutschen verlassen hat. Der
Zeitensturms hat im Handwerk unzähliche Exi-
stenzen gebrochen, vor allem die Schwachen
und Bauen; aber die Ernste-n, die Süchtigen,
Die guten Willens sind, die wahren »Meister«,
die stärkt er. Wie in unseren heimatlichen Ber-
gen die Bäume des Vannwaldes im Sturm
und Wetter auch im Felsenboden immer fester
wurzeln und Standhalten. So wünschen und
hoffen wir, daß gerade in Sorgen und in Nö-
ten der alte Handwerksgeist sich erst recht zeigen
möge, um aus den Trümmern der Notzeit
eine bessere Zukunft zu bauen! Das walte
Gottl , W. P.

3er Aufgabenkreis eines Obermeiflers.
»s- Es wird heutzutage gar viel geschrieben und
noch mehr geredet über die kommende neue
Berufsständspolitik und man erhofft sich 3. T.
in den Kreisen des Handwerks eine Besserung
allgemeiner und persönlicher Natur von einer
berufsstäntischen Neuordnung, worunter auch
eine entsprechende Umgestaltung seiner Inte-
ressenvertretungen fallen soll. Es ist jedoch wie-
derholt Darauf hingewiesen worden (vergl. auch
den Artikel: »Der berufsständische Gedanke
im Handwerk« in den Nummern 39, I10 unb
.111 dieser Zeitung, 13. Sahrgang), daß man sich
vor einer radikalen Neuordnung hüten und
vor allem darauf bedacht sein müsse, vorhan-
dene brauchbare Ansäize organisch aufzubauenz
dies kann bereits beut erfolgen, ohne daß die  

Von Syndikus Dr. Maciejewski.

Gesetzgebungsmaschine besonders in- Bewegung
gesetzt zu werden braucht, wenn man sich be-
fleißigt, die gegebenen Mittel in puncto Jn-

teressenvertretung richtig und zweckmäßig aus-
zuwerten—. Am ehesten ist dies im Handwerk
möglich, weit hier die organisatorische Grund-
lage einer Berufsvertretung in weitgehendem
Ausmaße —- gegenüber Den anderen Berufs-
ständen -— gesetzlich festgelegt ist. Angefangen
von Der Jnnung bis hinauf zum Neichsvers

band-e des deutschen Handwerks ist hier dem
Handwerk neben seinen amtlichen Interessen-
vertretungen eine Neihe von Instrumenten zur
Verteidigung seiner Interessen an die Hand
gegeben, aus Denen sich in der Hand berufener
Persönlichkeiten schon etwas gestalten läßt. vor-  

ausgesetzt, daß solche Persönlichkeiten auch die
Geschicke der einzelnen Organisationen ziel-
bewußt zu leiten vermögen. Da nun der gute

Wille allein hierzunicht genügt, sondern eine
ganz beträchtliche Dosis von Beherrschung ver-
schieden-er Vorschriften erforderlich ist. soll im
Folgenden versucht werben, zunächst einmal
den Aufgabenkreis eines Snnungs«
obermeisters sowohl nach Der formellen
Seite wie auch hinsichtlich seiner Zweckmäßig-
keits näher zu umschreiben. An und für sich
dürfte ein-e solche Abhandlung nicht allzuviel
Neues bringen, doch erscheint es angebracht,
gerade das Alltägliche in zusammenhängender
Form niederzulegen und einige Fingerzeige
als Ergänzung zu der vorhandenen Jnnungss
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setzung für den Hausgebrauch zu bringen.
Gar vielseitig ist der Aufgabenkreis seines

Obermcisters, der auch nur einigermaßen sein

verantwortungsvolles Amt zum Nutz und

Frommen seines Handwerks und damit zur

Zufriedenheit seiner Innungsmitglieder be-
kleiden wi besonders die Aachkriegszeit mit
ihren schwierigen politischen und wirtschaftli-
then Wechselerscheinungen hat außerordentlich
hohe Anforderungen an die Führer der Jn-
nungen gestellt und auch bie Gegenwart mit
ihrem gewaltigen Ringen um wirtschaftliche
und berufsständische Erneuerung läßt erkennen-
daß sie gewillt ist, in keiner Hinsicht die An-
forderungen an die Geschicklichkeit und das
Können be1 Handwerkerführer zurückzuschraus
ben.

Erste Pflicht eines gewissenhaften Oberwei-
sters wird es daher sein müssen, sich stets auf
dem Laufenden zu erhalten über die wichtigsten
wirtschaftspolitischen Erscheinungen und de-
ren Auswirkungsen auf seinen enger-en Beruf.
Hier will ihm nun seine Berufs-· und
Fachpresse das notwendige Rüstzeug ver-
mitteln und in zweckmäßiger und verständlicher
Form mit dem Wissenswertesten vertraut ma-
eben. Es ist daher durchaus kein Luxus, son-
dern direkt eine Notwendigkeit, daß der Ober-
meister dies-« Presse mithält und auch liest. Er
wird sich nicht nur eine Menge von Rückfragen
an seine Handwerkskammer und ieinen In-
nungsverband ersparen, sondern sich auch mit
der Zeit ein. nicht 311 unterschätzen:Des Quan-
tusm vor.- Wissen für sine Tätigkeit erwerben.
Damit sich jedoch seine Aufgabe hinsichtlich
Tder handwerklichen Presse noch nicht erfüllt:
- hat er selbst erst einmal deren Wert richtig er-
kannt, so wird er bald zur Ueberzeugnng ge-
langen, daß zur Herbeiführung und Erhaltung
eines die Innung belebenden Giedankenauss
tausches die Verbreitung der handwerklichen
Presse die wichtigste Voraussetzung ist. Es ist

auf die Dauer nicht möglich, ein frisches In-
nungsleben aufrecht zu erhalten, wenn nicht
ein gewisses geistiges Sprungbrett geschaffen
wird, von dem aus der Anlauf zu einer in-
neren gegenseitig-en Verbindung der Innungs-
mitglieder genommen werden kann Wohl wird
heut nur zuerst geltend g,emacht daß bie ge-

ringen Einnahmen das Halten einer Berufs-
oder Fachzeitung nicht mehr ermögliche, aber
ein Obertneister, der selbst von dem Werte
dieser Presse durchdrungen ist, wird es auch
verstehen, allmählich seine Mitglieder durch
sein eigenes Beispiel wie durch zielbewußte
und zweckmäßige Aufklärung von dem Nutzen
der handwerklichen Presse zu überzeugen.

. Man wird voneinem Obermeister·nicht ver-
langen türmen, daß er die- Gewerbeordnung
beherrscht, wohl aber muß er mit dem Inhalt
seiner Innungssatzung auf einem sehr
vertrauten Fuße stehen. Die Achtung von
seinen Fähigkeiten wird bei den Mitgliedern
durchaus nicht gestärkt, wenn er nicht im-
stande ist, landläufige Fragen über den In-
halt und die Bedeutung einzelner Satzungs-
bestimmungen richtig zu beantworten. Nicht
selten hört man von dem einen oder dem
anderen Obermeister dann den Einwand, er
wäre doch kein Iuristz ein solcher Einwand ist
jedoch in den meisten Fällen sehr wenig stich-
haltig, denn die Innungssatzungen sind so
abgefaßt, daß jedes Mitglied, nicht nur der
Obermeister sie verstehen kann, vorausgesetzt,
daß man sich einmal die Mühe gegeben hat,
sich in deren Inhalt zu vertiefen. ·

Dies ist schon deswegen erforderlich, um
eindeutig die regionale fachliche unb
persosnelle Zuständigkeit der In-
n ung festzulegen. Hier herrscht manchmal noch
eine heillose Untenntnis vor, obwohl die §§ I,

 

 

It und 5 der Satzung erschöpfend diese Materie
regeln. Person-en, die nicht im Innungsbezirke
ihr Handwerk selbständig betreiben, dürfen auf
keinen Fall der Innung als Mitglieder an-
gehören; wieweit nun der Innungsbezirk reicht,
das sagt genau der 1. § der Satzung. Es
kommt vor, daß jemand aus einer freien In-
nung aus persönlichen Gründen ausscheidet
und nun versucht, bei einer Aachbarinnung
unterzukommenz hier muß der Obermeister

sofort wissen, ob das zulässig ist oder nicht.
Einfacher steht es in dieser Hinsicht bei ber
Zwangsinnung, da innerhalb des Bezirtes
einer Aufsichtsbehörde zwei Zwangsinnungen
für dasselbe Handwerk in der Regel nicht
nebeneinander bestehen dürfen bezw; deren
Bezirke so abgegrenzt sind, daß sie sich in kei-
ner Weise überschneiden. Ein-e freiwillige Mit-
gliedschaft von Personen, die außerhalb des
Innungsbezirkes ihr Handwerk betreiben, aber
aus persönlich-en Gründen nun einmal bei
der betr. Zwangsinnung verbleiben oder ein-
treten wollen, ist daher nicht zulässig.

Auch über die fachliche Zuständig-
ke it seiner Innung-, die gleichfalls im. § I Eder
Satzung festgelegt ist, muß der Obermeister ge-
nau im Bilde sein. Gerade in den letzten
Bahren, in denen die Errichtung von Fach-
und Zwangsinnungen das Ausscheiden ver-
schiedener Handwerke aus frei-en oder Zwangs-
Innungen, die für mehrere Handwerbe bestan-
den, mit sich gebracht hatte, konnte man fest-
stellen, daß aus Opposition oder aus einer
übertriebenen Pietät Handwerker, die nun ein-
mal einer neu errichteten Zwangsinnung an-
gehören mußten, die Zugehörigteit zu dieser
Innung ablehnten und hierin vom Ober-
meister der alten Innung noch unterstützt wur-
den. Hier hat dieser Obermeister etwas getan,
was er bestimmt nicht vertreten konnte.

Ganz besondere Beachtung erheischt die Fras-
ge der personellen Zuständigkeit der
Innung. Auch hierbei dürften Fehler bei ge-
nauer Kenntnis der betr. §§ der Innungs-
satzung nicht vorkommen. In der Regel sind
es die §§ 4 und 5. Sehen wir uns zunächst
einmal die frei-en Innungen an. Hier heißt es
immer: »Zum Eintritt in die Innung ist be-
rechtigt; wer . .. 11fw.“ Das Wort »be-
rechtigt“ befagt‚ daß die betr. Person-en ein
Anrecht haben, in die Innung einzutr-,eten
wenn sie die in der Satzung niedergelegten
Bedingungen erülenz die Aufnahme darf
ihnen also nicht verweigert werben. Geschieht

dies dennoch aus dem einen oder anderen
Grunde, so kann der Betreffende die Auf-·
sichtsbehörde anrufen, bie bann über die In-
nung hinweg die Zulassung aussprechen mußt
Es ist daher Pflicht des Obermseisters, ein
eingehend-es Aufnahmegesuch san Hand der
Satzung sorgfältig darauf zu prüfen, ob eine

Eintrittsberechtigung gegeben ist oder nicht; die
Satzung schreibt eine solche Prüfungdurch den
Vorstand auch vor. Genau verhält es sich mit
dem Ausschluß eines Mitgliedes, der auch nur
dann vorgenommen werden darf, wenn die
Satzunges zuläßt. Die bloße Abneigung gegen
ein- Innungsmitglied, auch wenn sie durch
Mehrheitsbeschluß einer Innungsversammlung
bekräftigt wird, genügt hierbei nicht. Es ist
immer peinlich für den Obermeister, wenn er
derartige Fälle nicht sorgfältig geprüft hat
und die Aufsichtsbehörde nachträglich gegen
die Innung entscheiden muß-, dann kann auch
der Innung keine Handwerkskammer helfen,
weil sie eben nur deren berechtigte In-
teressen, aber nicht die persönliche Unzuläng-
lichkeit ihres Obermieisters vertreten kann.

» Bei der Zwangsinnung liegt es so, daß es
hier Personen gibt, bie zur Zugehörigiieit bei
der Innung nach deren Satzung Verpflich«

Zeitversäumnis das Richtig-e zu finden. 

tet, und solche, die zum Beitritt berech-
tigt sind. Die Pflichtzugehörigkeit hängt da-
von ab, ob der Betreffende rechtskräftig in
die Handwerksrolle bei der Handwerkskammer
eingetragen ist. Vorher kann er nicht zur Mit-

gliedschaft, d. h. unter anderem, zur Zahlung
der Jnnungsbeiträge herangezogen werben. Es
ist zwar menschlich verständlich, wenn die In-
nungsmitglieder unwillig werben, daß jemand
ein Handwerk selbständig betreibt, ohne im
Gegensatz zu ihnen selbst Innungsbeiträge be-
zahlen zu müssen, aber das Verfahren zur
Eintragung in die Handwerksroll-e, das leider
oft recht lange währen kann, muß nun einmal

abgewartet werben, ehe bi-e Innung die be-
treffende Person erfassen kann. Für diejenigen
Personen, die zum Eintritt in die Innung be-
rechtigt sind, gilt das Gleiche wie das für die
freie Innung gesagte nur mit der einen Aus-

nahme, daß über den Beitritt von Inhabern
von ausgesprochenen Großbetrieben, die nicht
in der Handwerksrolle eingetragen sind, die

Innungsversammlung zu entscheiden hat. Der
Kreis der freiwilligen Mitglieder ist nun

gleichfalls im § 5 der Innungssatzung genau
umschrieben; sodaß deren Aufzählung hier nicht«
notwendig erscheint; ein Hinweis erscheint je-
doch erforderlich. Die heutige Not bringt es
oft mit sich, daß ein Innungsmitglied ge-
zwungen ist, seinen Betrieb sein-er Ehefrau
überschreiben zu lassen. Er ist somit nicht mehr
Inhaber des Betriebes, muß in der Hand-
werksrolle gelöscht und aus der Liste der
Pflichtmitglieder gestrichen werben. Kann er
.nun freiwilliges Mitglied der Innung blei-
ben, gegebenenfalls deswegen, weil erbem.
Betriebe seiner Ehefrau als Werkmeister vor-,
steht und als solcher zu einer freiwilligen Mit-
gliedschaft berechtigt ist? Die Frage muß mit·
einem Nein beantwortet werden. Da feine:
Ehefrau Inhaberin des Geschäftes ist, muß sie
in die Handwerksrolle eingetragen werden und
gehört somit für ihre Person zwangsläufig

der Innung an, ihr Ehemann kann auch nicht
als »Werkmeister« freiwillig der Innung an-
gehören, ba dieses Recht nur Werkmeistern
von Großbetrieben, deren Inhaber der Jn--
nung nicht anzugehören brauchten, zusteht. Inj

diesem 311fan11n11enhange sei für alle Fälle
gleich noch gefagt‚ baf3_alle freiwilligen Mit-.
glieder, die ihren Verpflichtungen nacht-onus
men, auch alle Rechte der ZwangsmitgliederI
haben, foweit die Satzung nicht Einschrän-
kungen vorsieht. _

Ist sich einmal ber Obermeister so über den·
Bestand seiner Mitglieder im Klarem so wird f
‚er bald daran gehen, das Mitglieder-·f
verzeichnis auf seine Richtigkeit hin znk
überprüfen und vor allem, soweit dies noch!
nicht geschehen ist, eine ordentliche 111111011117
anznlegen. Vorgedruckte Karten für diesen
Zweck hält die Handwerkskammer zu Breslan
für ihre Innungen zur Verfügung. Diese
Karten enthalten alle Angaben, die für die
Innung erforderlich sind nnd dem Obermeister
ein lückenloses Bild über die Personalien
seiner Mitglieder ergeben z. B. hinsichtlich der«
Berechtigung zum Anleiten von Lehrlingen-
zur Führung des Meistertitels usw« Eine

solche Kartei hält den Obermeister immer aus
dem Laufenden und setzt ihn in den Stand,
bei allen Anlässen ohne große Mühe und·

(Fortsetzung folgt)

 

 

Benutzt die Vitcherei der Handwerkskattmierl
f Sie bietet Iedem in seinem Faeh
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So fing es immer an!
I- Die Breslauer Künstlerschaft schreibt:

»Es besteht die Absicht. den Vreslauer
Dom auszumalen. Man hat bereits mit dem
Karlsruher Maler Paul Meyer-Speer Fuh-
iung genommen, ihn nach Vreslau kommen
lassen, und dieser hat Vorschläge und Skiz-
tzen dem Kardinal eingereicht. Seit Jahren
imußddie Vreslauer Künstlerschaft immer
wieder die Erfahrung machen, daß ihr von
Behörden und auch von kirchlichen Orga-
snisationen auswärtige Künstler bei Ver-
sgebung von Arbeiten vorgezogen werden.

— Wenn wir die von der gesamten schtesischen
Künstlerschaft gehegte Erwartung ausspre-
schen, daß der Kardinal bei einem solchen
Fprojekt vor der endgültigen Entschließung

. {auch schlesischen Künstlern Gelegenheit gibt,
‚ihr Können bezw. Aichtkönnen unter Ve-
weis zu stellen, so geht es hier ganz einfach
mur um das Ansehen der katholischen s ch le -
fischen Künstler. Wir sprechen daher die
Hoffnung aus, daß erst nach Hinzuziehung

ieinheimischer Künstler die Entscheidung fällt.
Der künstlerisch bessere Entwurf soll auch
mach unserer Ansicht den Vorzug haben.
[aber das setzt den Wettbewerb voraus zwi-
schen dem auswärtigen Maler und der schle-
fischen Künstlerschaftfi

Dazu schreibt die Schlesische Zeitung:
»Wie uns auf Anfrage an zuständiger

Stelle vom Dom mitgeteilt wird, handelt es
sich zunachst nur um die ersten Vorberei-

tungen einer Angelegenheit, deren Verwirk-
«-lich"u·ng voraussichtlich in Jahren nicht er-
wartet werden könnse, denn zunächst seien

« {eine Mittel dafür vorhanden. Aus dieser
ś Auskunft wird man schließen dürfen, daß
Deinerlei Grund besteht, die schlesische Künst-

-" Ierschaft nicht heranzuziehen; denn es wurde
mns weit-er versichert, daß irgendwelche Skizs
Zen und Zeichnungen nicht vorliegen, und
daß« keine bindenden Abmachungen beste-
Hem«

Und dazu schreiben wir:
»So fing es immer anl Ganz gleich, um

welche vergebenden Behörden, Körperschaften
ioder sonstige Stellen es sich auch handelte.
·98rgend ein großes wirtschaftliches Problem
reift in aller Stille und langsam heran.
Dringt dann einmal etwas in die Oeffent-
iichkeit, dann wirkt es alarmierend, denn in
solchen Fällen wie in diesem steht dann die
«»verge"bende Stelle bereits mit der auswär--
Itigen Konkurrenz in Verbindung, welche über
die Vorgänge dann immer viel besser un-

“jterrichtet ist als die einheimische Interessen-
tenschaft Man fragt an, sob es zutreffend ist,

bes. ..usw. Sofort erhält man eine Ve-
ruhigungßpiile, aus Wunsch sogar eine ganze
Schachtel: »Es ist noch lang-e nicht so weitl . .

ZEs handelt sich nur um die erst-en Vorberei-
..Itungen einer Angelegenheit deren Ver-
wirklichung in Jahren noch nicht erwartet
werden kanns .Wir «
Wderbindlich angefragti.
»Daben wir volles Verständnis für die Rot

· der einheimischen Wirtschaft.
_pnod) keine bindende Abmachung vor-.

\

 

‘ Erst wenn die Sache reif sein wird, werden
- wir uns entscheiden. .- . . Sie haben noch F-
michts versäumt.1 -.- . usw.“

\‚—\ «

haben nur ganz un- KM
.Selbstverständlich

. . Es liegt j·.

O, man kennt diese Redensarten zur
. « (heutige. Leid kann einem nur derjenige tun,
.er sich durch solche ,,Veruhigungspillen« j;«
beruhigen läßt. Auf einmal, wenn man "gar
HIncht mehr daran denkt, ist die Sache per-s z-
Jekt und erlebigt, der Auftrag ist nach aus-
wärts gegangen. Sollte man sich aber im ;
’ lebten Augenblick wirklich der einheimischen 

ansgehungerien Wirtschaft erinnern, soder —-
nnd auch das soll vorkommen —- befürch-
ten, daß ihre völlige Nichtbeachtung nach
außen hin seinen schlechten Eindruck ma-
chen würde. dann ist es meist zu spät. Denn
jener auswärtige Konkurrent, welcher ,,ganz
unverbindlich« die ersten Vorarbeiten über-
tragen erhielt, hat dadurch einen gewaltigen
Vorsprung vor den anderen Vewerbern, den
diese nicht oder wenigstens kaum mehr ein-

sie Breslauer Volksbilfe
(Winterhilfe) Obervräsidium

f wendet sich an alle Handwerker und Ge-

werbetreibende mit der dringenden Bitte, ihr

zu helfen und sie in ihrer Arbeit zu unt-er-

stützen. Das kann geschehen, entweder durch

eine einmalige Spende soder durch monatliche

Beiträge, die aus das Postscheckkonto Bres-

lau 6924 erbeten werden.
Da aber. unter den heute notwendigen,

schweren Opfern, die jeder Einzelne schon zu

bringen bat, jeder nur dorthin etwas gibt, das

ihm nach Zweck und Ziel bekannt ist, so sei

hier lnoch einmal kurz zusammengesaßt, wer

die Vreslauer Volkshilfe ist und was sie will:

Die Vreslauer Volkshilfe ist ein in jeder

Beziehung überparteilicher Zusammenschluß der

Arbeiterwohlfahrt, des Caritasverbandes, der

Evangelischen Zentralstelle, des Jüdischen

Wohlfahrtsamtes, · des · Vaterlandischen Frauen-
vereins vom Roten Kreuz, der Ehristlichen Ar-

bseiterhiise und des Fünften Wohlfahrtsver-

bandes. Alles, was die Breslauer Volksbilfse

an Geldmitteln sammelt (im vergangen-en

Winter war-en es 89 268,83 Rmk.) fließt rest-

los durch die Vermittlung dieser Verbändse,

in engster Fühlung mit dem Fürsorg·eamt, den

schuldlos in Not Geratenen als Zusatzspende,

meist in der Form von Lebensmittelmarben, zu.

All-e Arbeit wird ehrenamtlich geleistet; die

Geschäftsstelle befindet sich im Obervräsidium.

Die Not ist größer als je; die Mittel

fließen aber leider nur spärlich. Und doch
glauben wir, daß auch jetzt noch jeder, der
Arbeit und Brot hat, eine Gabe bringen
kann. Lassen Sie uns nicht vergeblich bitten!

Bedenken Sie, daß eine Lebensmittelmarke
für eine Mark dem Armen eine Hilfe ist und
ihm die Gewißheit gibt, daß seine Mitbrüder
ihn nicht vergessen. Schliseßsen sie sich zusam-
men; sammeln Sie bei Jhren Zusammen-
künften, Festen nnd Sitzungeni Denken Sie
an das alte Schlesiierwort: Vrinkel gebe-1123111“

Brieslauer Volkshilfse (Winterhilfe)
   

 

   

schenken.

G.G.m.b..b.

 
Eine große Weihnntlsfrcude
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holen können. Er kann sich durch Jahre hin-
durch eher mit dem Projekt befassen, er
trägt die ersten Jdeen an die vergebende
Stelle heran und bseherrscht sie somit und —-
was auch ganz wesentlich ist — durch die
,,unverbindlichen« Vorarbeiten hat er sich
ein Vorrecht auf die sehr verbindliche Aus-
führung erworben, an bie er dann möglichst
mit importierten Arbeitskräften herang-eht..s
Ja, so fing es immer an!

Endlich eine Wandlung-
m Sicht.

Ein-r Weihnachtsfreude für die Photographien

* Gerissene Geschäftstricks geriebener »Un-

ternehmer« und gedankenlose Begehrlichkeii

eines oberflächlichen Publikums haben zusam-
men gewirkt, um einen ganzen Vernssstand

schwer zu erschüttern: Der Vhotoschecl schlug

dem Photographengewerbe schwere Wunden«
Lange versagten hier Gesetzgebung nnd Recht-

sprechung. Das Zugabegeseiz ‚hat sich in seiner

bisherigen Auslegung als ein Fehlschlag er-

wiesen. Jn den letzten Tagen jedoch ist ein

Rundschreiben des Justiztk:ir«s.åsters an die

Staatsanwaltschaften ergangen, welches ein

schärferes Vorgehen gegen den Photofcheck an-

ordnet. Jedes Gratisangebot soll strasbar

sein.

Es wäre sehr zu begrüßen, daß sich die Ge-
richte diesen Standpunkt zu eigen machten
Anzeigen sind ja bereits erstattet.

Nach der ,,3ugabeverordnung« sind gewisse
Zugaben zugelassen, nur muß der Verkäufer

dem Käuferauf Verlangen den Wert der Zu-
gabe in bar auszahlen. Dieser Ersatz-Var-
betrag muß aber nach Ansicht des Justiz-
ministers dem tatsächlichen Werte der Zu-
gabe entsprechen. Wenn also anstelle eines
18X2ZtsPhotos ein Var-ersah von 10 ernnigen
geboten wird, so würde dies strafbar sein.

Wir schlage-n Massenanzeign an di: Staats-
anwaltschast "bar!

Schwarzarbeiti
f Die Reichstagsfraktion der Deutschen

Volkspartei hat im Reichstag einen Gesetzwi-

wurf gegen die Schwarzarbeit eingebracht, der
in den Kreisen des gewerblichen Mittelstandes
erheblichem Interesse begegnen dürfte. Wir
werden den Entwurf bei Gelegenheit veröffent-
lichen. Gleichzeitig machen wir darauf auf-
merksam, daß im preußischen Landtag der
volksparteiliche Abg. VayersWaldenburg un-
ser Kammermitglied in Form seiner Anfrage
einen Vorstoß- in der gleichen Angelegenheit

unternommen hat.
   ___.._—-——:;--:.-.-;—---.

  

            Gegründet 1896



616

Die Arbeitsmarktlage im Bezirk des Landeearbeiik
amts Schlefiem

(‘Bericht für Die Zeit vom 16.——30. Nov 1932)

1- Die Berichtszeit brachte eine weitere, ge-
Brüder dem Vorberichtszeitraum verstärkte

laftung des Arbeitsmarktes, die ganz über-
wiegend auf Zugänge Arbeitsuchender aus
den Außenberufen zurückzuführen ist.
Die Gesamtzahl der bei den Arbeitsämtern

gemeldeten Arbeitssuchenden ist von 388833
auf 1112125 (2911375 in Nieder-, 117 750 in
Oberschlesien), die Zahl der arbeitslosen Ar-
beitsuchenden von 369 1131 auf 395 503 (285 726
ln Nieder-,
gen. Der Anteil der Arbeitslosen an der Ge-
samtzahl der Arbeitsuchenden beträgt als-o rd.
96 Prozent. Dabei ift zu berücksichtigen, daß
Vorstands- und Fürsorgearbeiter lediglich in
der Zahl der Arbeitsuchenden, nicht aber auch
in der der Arbeitslosen erfaßt sind. Die im
freiwilligen Arbeitsdienst Veschäftigten —- ihre
Zahl betrug Ende November in Schlesien rund
18300 —- sind in beiden Zahlen mit enthalten.

Die Gesamtzahl der wegen Arbeitslosigkeit
Unterstützten betrug Ende November 289309,
wovon 165381 (124 386 in Nieder-, 110995
in Oberschlesien) oder rund 57 Prozent auf
Wohlfahrtserwerbslose, 52128 (38 602 in Nie-
der-, 13 526 in Obserschlefien) auf Arbeitslosen-
unterstützte und 71800 (52 8811 in Weder-,
18 916 in Oberschlesien) auf Krisenunterstützte
entfallen. Die Zahl der Wohlfahrtseers-
losen hat sich im Laufe des Monats November
um 12 8511, Die Zahl der Arbeitslosen- und
Krisenunterstützten zusammen um 129211 und
zwar bei den Arbeitslosenunterftützten um
9256 (davon entfallen auf die zweite Mo-
natshälfte 7 z130), Die Zahl der Krisenunters
ftüizteu um 3668 (in der ersten Monatshälfte

noch ein Rückgang um 357) erhöht.
Die derzeitige Zahl der bei den Arbeits-

ämtern gemeldeten Arbeitsfuchenden liegt um
28 751 über der entsprechenden Vorjahrszahi.
So waren am 30. November 1931 insgesamt
383 3711 Arbeitssuchende, von denen 284067

auf Nieder-, 99307 auf Oberschlefien entfielen,
gemeldet. Wegen Arbeitslosigkeit standen zur
gleichen Zeit des Vorjahres insgesamt 295530
in Unterstützung, davon entfielen 108071 auf

Wohlfahrtserwerbslose, 101379 auf Arbeits-
losen-, 86080 auf Krisenunterftützte
Bei den Arbeitsuchenden hat sich die Spanne

zwischen der Vorjahrs- und der diesjährigen
Zahl in der Berichtszeit weiterhin vermin-
dert, da die Zunahme der Arbeitsuchenden
in diesem Jahre gerade auch in den beiden
letzten Verichtszeiträumen nicht unerheblich ge-
ringer, als während der gleichen Zeiträume
im Vorfahr war. Hierbei dürften für die
zweite Monatshälfte zu einem Teil die gegen-
über dem Vorfahr in diesem Jahr im Hinblick
auf die Außenarbeiten günstiger-en und absolut
günstigen Witterungsverhältnisse mitsprechen.
(Jm Vorfahr setzte um diese Zeit bereits zeit-
weise stärkeres Frostwetter ein.) Jnsgesamt
ist allerdings der Anteil der Arb.itssuchenden

aus den Außenberufsgruppen Lands und
Forstwirtschaft, Industrie der Steine und Er-
den, Baugewerbe Verkehrsg—ewerbe, Lohnar-
beit wechselnder Art (2C8 709 Arbeitssuchende)"
an der Gesamtzahl der Arbeitfuchenden mit
50,6 Prozent nur wenig kleiner als zur glei-

 

Ihn-s

 

11.....» fi -;"«·.

'W‘ - · - )-- .- »I— --« » H-« -. « s— »s-—-«..-.e« Aue—15.1.3213" -

 

109 777 in Oberschlesien) gestie- V
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chen Zeit des Vorsahres, wo er 51,1 Prozent
(198 see bei wage-samt 383M Akt-einnehm-
den) betrug. Jn den einzelnen Außenberufss
gruppen ist die Entwicklung gegenüber dem
Vorjahr wie die folgende kleine Aufstellung
zeigt, unterschiedlich.

1931

Berufsgruppe: männl. weibl.
Land-· und Forstwirtschaft 17232 22720
Industrie der Steinen. Erden 25886 11228
ugewerbe . 391170 —————

Verkehrsgewerbe 121888 673
Lohnarbeit wechselnder Art 62983 10784

1601159 381105
1932

zus. männl. weibl. zus.
39952 21001 19189 1101110
301111 231136 3035 26’171
39470 398811 ——— 398811
15561‘ 19392 1005 20397
73767 695111 12276 81817.

1988611 1732511 351155 208709

—

Gelegenheitskauf !
Bezugsstoffe

Größere Restbestände in GOIIOIIIl. MOIIIIOÜB
Enlngle etc. spottbillig abzugeben

früherer Preis bis 25. ‑‑ ‚ IEIZ DBI‘ m 4.- III 5.-

Krimke & Co.
Breslau, Neue Graupensh'aße ‘I

 

Die Land- und Forstwirtschaft (männlich),
Lohnarbeit wechselnder Art und Idas Ver-
kehrsgewerbe zeigen also nicht nur eine pro-
zentuale, sondern auch eine starke absolute Zu-

nahme gegenüber dem Vorfahr, während die
allerdings absolut sehr hohe Zahl der Arbeit-
suchenden des “Baugewerbes in diesem Jahr
verhältnismäßig nur wenig über der des Vor-
jahres liegt, in· der Industrie der Steine und
Erden die Vorfahrszahl nicht erreicht wird.

An der Zunahme der Arbeitslosen wäh-
rend des Monats November— für Mitte des
Monats liegen aus technischen Gründen dies-
mal die Vergleichszahlen für die einzelnen
Berufsgruppen nicht vor —- sind mit ganz ge-
ringen Ausnahmen (im wesentlichen nur
Spinnstoffgewerbe) alle Berufsgruppen betei-
ligt, besonders stark, wie eingangs schon er."
wähnt, Die Außsenberufsgruppen, teilweise im
Zusammenhang hiermit auch das Metallge-
werbe und, gleichfalls wesentlich faisonmäßig
bedingt, das Bekleidungsgiewerbe, bei den
weiblichen Kräften auch noch die EBerufss
gruppe Häusliche Dienst-e. .

Wenngleich das Wetter die Einstellung
der Außenarbeiten noch nicht erforderte, er-
folgten hier doch erheblichere Entlassungen in-
folge Beendigung der Arbeiten und aus Man-
gel an neuen Arbeiten.

Sperrplatten

 
 

Leipziger, Werner 6x Co. »
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Santermeilteri bleib’ «
bei Deinem Handwerkt
* „Qauft nicht bei den« Feinden des Hand-.

werksi Kauft Leder-waren beim Sattlermeiss
fteri« .

Gewerbe, und trotzdem scheint es so, als. obs

nsoch nicht alle Handwerker begriffen hätten-«

wer die Feinde des Handwerks sind.

Zum Beweis möge folgender Sitzungsbericht

dienen: Für den 23. Nov. d. Js. war eine-.
Versammlung einberufen, Die im Kaufmanns-.

heim tagte und das Ziel hatte, alle in Breslau

bestehenden Lederwaven-, Koffer- und Reise-

artikel-Geschäfte, also Handwerker und Händ-.

ler, zu bereinigen, um Die Konkurrenz der.
Warenhäuser zu bekämpfen. Und zwar, durch

gemeinsame Neklame, gemeinsamen Einkan

von Waren und Anderes. Der Gedanke wäre

zu begrüßen, wenn er nicht Gefahren für das

Handwerk hätte. Nicht nur die Warenhäuser-

sondern auch ein großer Seil Der brauche-,

fremden Händler sind schlimme Konkurrenten

! der Handwerks-Geschäfte Trotzdem hatten sich

in dieser Versammlung, nicht nur Die anwe-

senden Händler, sondern auch einig-e Sattlierss
meiftaeii für ein-en Zufammenschluß ausgespro-
chen. Von Seiten der übrigen Sattlermeifter
wurde die Neugründung einer Vereinigung

abgelehnt, und die mit dem Handel fympati-.
sierenden Kollegen ermahnt, erst in ihren

eigenen Neihen für ihren Beruf zu werben-
Es wurde ihnen in Erinnerung gebracht, daß

eine Vereinigung der Sattler-, Liederwaren-.

und Neiseartikel-Fachgeschäfte besteht, die nur

für das Handwerk eintritt, während der Reichs-.
verband Deutscher Lied-erwareng·eschäftie, Sitzt

Frankfurt a. M., dem man sich anschließen
wollte, nichts mit dem Sattlerhandwerk ge-
mein hat. Auch wurde auf die örtliche Ver-.
einigung hingewiesen. Eine gemeinsame Ne-

klame des Handwerks und des Handels wurde

zurückgewiesen, weil dies-e sixh zum Nachteil für.
das Handwerk auswirken würde, während Der.
Handel dadurch im Vorteil wäre, daß ihm mit
sHilfe des Handwerks, der Anstrich des Fachi-.
geschäfts gegeben wäre. Auch wurde daraus
hingewiesen, daß« der geplante gemeinsame
Einkauf von Waren nicht ernst gemeint sein

kann, weil in diesem Falle das Mitglied wie-.
der seinen Konkurrenten sieht. Auch alle ans-.
deren schmackhaft gemachten Vorteile konnten
nicht als solche anerkannt werden..
Nachdem die Einberufer einsehen mußtenI

daß für Gründung einer Vereinigung zwischen-
Handwerk und Handel auf Seiten des Hand-.
werks keine Stimmung war, wurde die Ver-·
sammlung resultatlos geschlossen.

Hoffen wir, daß das Handwerk aus dieser
Versammlung seine Lehren zieht, und erst die
eigenen Reihen schließt damit es dem immer.
drohender anrückenden Feind, dem Warenhaus
und dem branchefremden Händler geschlossen
entgegentreten kann. _ F « ;
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Diese sehr berechtigte Mahnung findet mastig

‘in jeder Nummer von Schl.
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Moderne Geschäftskniffe.
'* Wir erhalten von einem Nicht-Photo-

graphen folgende hochinteressante Zuschrift.

Gelegentlich eines größeren Kaufes erhielten
wir bei einer hiesigen Firma als ‘Rabatt einen
Photoscheck der Firma Paul Oßwald, Breslau,
Tauentzienplatz 14 l, ausgehändigt. Dieser so-
genannte Photoscheck ist als ein <Rabatt bei
einem Einkauf anzusehen.
Am Anfang dieses Monats war meine Frau

mit dem erhaltenen Scheck bei der Firma Paul

-.Oßwald, Breslau, Tausentzienplatz M. Zu die-
sem sehr umfangreichen Betrieb dieser Firma·
wird die gesamte 1. Eig. benötigt. Der Zulauf
mit den erhaltenen Photoschecks ist so groß,
daß 2 bis 3 Wartezimmser für die Besucher
benötigt werden. Einzeln wird dann jeder
xBesucher in ein besonderes Zimmer gerufen,
in welchem eine äußerst geschickte weibliche
Angestellte den Besucher zur Unterschrift unter
ein Formular auffordert; so auch bei meiner
Frau. Vorher fragte diese, ob meine Frau 3
oder 6 Postkarten wünscht. Meine Frau er-

klärte dieser Angestellten jedoch, daß sie keine
kPostkarten wünscht, sondern lediglich das ihr
zustehende Nabattbild Bei der fortgesetzten
-Weigerung meiner Frau, eine, Unterschrift zu
leisten, erklärte diese Angestellte nun, daß
diese Unterschrift zu nichts verpflichtet, diese
Zusicherung wurde beim Verweigern einer

Unterschrift mehrfach wiederholt. Es wurde
weiter erklärt, daß diese 3 Postkarten so wie so
gleich mit dem Bilde mit angefertigt werden
fund nichtabgenommen werden brauchen, wenn
sie nicht gefallen. Auf Treu und Glauben

sunterschrieb nun meine Frau das vorgelegte
Formular.

Auf der erhaltenen Kopie stellte ich zu Haufe
fest, daß meine Frau entgegen ihrem Willen
einen großen “Reinfall erlebt hat! Die Kopie
enthält nämlich folgenden Vordruck: ,,Außer
dem mir auf Grund des Photoschecks zuste-
henden Graus-Porträt bestätige ich aus freiem
Willen vorstehenden Auftrag erteilt zu haben.“
(3 <1311ittarte'1n a 1 Rmk. = 3 Rmk.). Es kann
keine Rede davon sein, daß meine Frau »aus
freiem Willen seinen »Auftrag« erteilt hatt Da
ich geschäftlich erfahrener bin als wie meine
Frau und 99 Prozent der dortigen Besuchen
so· ging ich sofort zu dieser Firma und ver-
langte die betr. Angestellte zu sprechen. Vor-
gelassen erklärte diese mir in der aller ver-
bindlichsten, nettesten, liebenswürdigsten Weise,
daß sie schon .meiner Frau auf deren Be-
denken wegen der geforderten Unterschrift er-
klärt habe, daß wir die Karten nicht abnehmen -
brauchen-, wenn uns diese nicht gefallen. Diese
3 Karten werden eo ipso mit dem großen Bild
mit angefertigt. Jch erklärte dem Fräulein,
daß uns eben die Karten nicht gefallen werden
fund daß ich diese nicht abnehme, da nicht be-
stellt. Die Angestellte zerstreute weiter alle

meine Bedenken, so daß ich wie meine Frau
die Angaben als glaubhaft ansehen mußte.
Keinesfalls haben wir einen ordnungsgemä-
ßen Auftrag erteilt! Als ich nach einigen Ta-
gen das sogenannte Gratisbild auf Grund des
Rabattschecks abholen wollte, wurden mir zu-
gleich die 3 Karten mit vorgelegt und für
diese 3 Amt abgefordert. Meine Hinweise, daß
wir keine Karten bestellt haben, verfehlten
jegliche Wirkung. In diesem sogenannten Ab-
holezimmer wurde mir erklärt, daß meine Frau
diese bestellt habe. Als ich die Vorgänge schil-
derte, mußte ich mir von einer anderen An-
gestellten sagen lassen: ,,Jhre Frau ist doch
kein Kind mehr!“ -Jch erhielt das mir zuste-'
hende Bild nicht ausgehändigt.s Nach einigen
Tagen ging ich nochmals zu dieser Firma und
wünschte den Firmeninhaber zu sprechen Es 
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Weihnachten ift da!
· Die Not im Handwerk ist groß! Jeder sehnt sich nach etwas

Verdienst So mancher Handwerker aber könnte seinem Kollegen

helfen, nicht nur, indem er seine Einkäufe und Bestellungen

lediglich dem Handwerk zugute kommen läßt, sondern indem er

seinen Bedarf gerade jetzt Jnoch vor Weihnachten bei seinen Kol-

deckt, auch wenn es damitsnoch Zeit hätte.

Meistersfrau, Meisterstochter,
beherzigt insbesondere auch Jhr diese Mahnung, denn gerade Ihr, .

die Jhr den Haushalt des Meisters besorgt, könnt am besten dem

Kollegen Eures ’Mannes, Eures Vaters zu Weihnachten helfen!

 

 

erschieneinsehrroutinierter Herr, dem ich mich
vorstellte, er lehnte aber seinerseits die erbeten-e

Aamensangabe ab und erklärte mir nur, daß
er der Geschäftsfühver sei. Er ließ sich auf
keinerlei Erläuterungen ein und drohte mir
gleich an, daß ich verklagt werde, falls ich nicht
die geforderten 3 “21ml. zahle. Ich erklärte ihm,
daß mir die Bilder nicht gefallen und daß
wir diese auch nicht bestellt haben. Am 29.
d. M. traf prompt der Zahlungsbefehl ein,
gegen den ich Einspruch erhebe.
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I'M" BFBSIÜIIBI' Handwerke,

Im wag-sonnen am liess-I- .
montay.1|on 27. Februar 1933
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Nicht unerwähnt soll bleiben, daß ich Mitte
August meine 19 jährige Tochter mit diesem
Scheel zur Aufnahme schickte, diese wurde aber
abgelehnt, sie sollte mit einem der Eltern
kommen, doch wohl nur deshalb, weil von
jungen Menschen die unbedingt geforderte Un-
terschrift schließlich nicht- vechtskräftig ist und
ein Beweis wohl auch dafür. daß- unbedingt
eine Bestellung auf Postkarten in der geschil-
derten Form zustande kommt.
Das Bild entbehrt jeglichem künftlerischem

Wert; da ja die Platte und das große Bild «
von der Firma bezahlt worden sind, welche

dem Käufer einer Ware als “Rabatt den Scheck
gibt, so sind diese äußerst minderwertigen
Postkarten mit 3 Amt-. für 3 Karten außerdem
viel zu teuer bezahlt; doch dies nur nebenbei
Die Firma"D. Marcus, Gartenstr. 66, gab

auch früher Schecks von »Photo-Oswald« aus.
Ich holte heut dort Erkundignngen ein nnd
mir wurde bestätigt, daß die Firmen die
Schecks bezahlen und dann als “Rabatt an die
Käufer abgeben. Herr Richard “221arc'u6 sagte
mir, daß er bei der Einführung der Schecks
Herrn Oßwald oder dessen Vertreter ausdrück-

lich befragt habe und die Erklärung erhalten
hat, daß sich keinerbei Verpflichtung zur Ab-
nahme anderer Bilder durch den Scheckinhaber
aus der Vorlegung des Schecks ergeben. Herr
Marcus hat mich ermächtigt, von seiner An-
gabe Gebrauch zu machen.

Der gRiefenumfang dieser »Firma« geht auch
draus herber, daß mir eine der Angestellten
unaufgefordsert sagte, daß die »Firma« 40 Leute
beschäftigt. Weiter geht der cRiefenumfang die-
ses Unternehmens auch aus dem Kupon her-·
vor, welcher den angeblich erhaltenen »Auf-
trag“ darstellt; dieser hat die hohe Nummer
Serie C 54313tii -

Wir haben in Deutschland ein BGV,- Gesetze
gegen unlauteren Wettbewerb, gegen das Zu-
gabewesen usw. Ich kann und werde nicht be-
urteilen, ob aus diesem Vorfall ein Betrug·
Borspiegelung falscher Tatsache etc. zu er: -
blicken ist.

Bei dem Riesenumfang dieses eigenartigen
Geschäftsbetriebes liegt ein. öffentliches Sw-
teresse vor, diese Verhältnisse zu prüfen nnd
falls unerlaubt, zu unterbinden.
Der vorstehende Bericht geht daher all den

amtlichen Stelten zu, welche im Interesse der
Allgemeinheit und zum Schutz-e dieser be-
rufen sind, solche Verhältnisse zu prüfen. Ich
selbst handele in Wahrung berechtigter Jn-
teressen. Sollte entgegen meiner Auffassung
keine der berufenen Stellen eingreifen, so geht
der geschilderte Betrieb weiter und unzählige
ärmster Volksgsenosfen müssen mindestens
3 Amt zahlen für einen angeblich und auf·
vorstehende Weise geschilderten Auftrag.
 

 
Funkvorträge
für Handwerk und Gewerbe.

* Breslauer Sender
Brsl. Mo 11120: Rechtsfragen des täglichen

Lebens: Welche Rechtsverhältnisse verjähren?
Köln Do 19.30: Die berufsständische Ordnung-
im Handwerk.

Bin. Ali 16.15: Steuerfragen am Jahresende"
18.30: Madame tauscht um.

Ffm. Do 1850 Gedanken aber den Begriff
der Wirtschaftlichkeit —

Hmb 1730: Wirtschaftsbilanz des Handwerks
in 1931.

Mchn. Do 10.35: Für den Gewerketreibendenr‘-
erbeit6hbgie11e.
f1221i 19.05: Die Gefahr der Arbeitsteilung-:
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Belanntmarhungem
Bekämpfung der Schwarzarbeiil »

s- Der Aegierungspräsident hat am 111. De-
zember 1932 folgende wichtige Verfügung an
die Herren Polizeipräsidenten in Breslau und
Waldenburg, die Herren Landräte des Bezirks,
die Herren Bürgermeister des Bezirks als
Ortspolizeibehörden erlassen:

Betr. Bekämpfung der Schwarzarbeit.
Dem Porgehen der Herren Negierungspräs

sidenten in Stettin und Liegnitz folgend habe
.ich mich
folg Maßnahmen zur Bekämp-
fung der auch für den hiesigen
Bezirk anzuordnen.
Die Ortspolizeibehörde hat jede-n zu ihrer

Kenntnis gelangenden Fall, daß ein nicht selb-
ständiger Unternehmer oder ein nicht selbstän-
diger Gewerbetreibender, insbesondere ein Un-
terstützungsempfänger, im Werkvertrage be-
schäftigt ist, oder daß ein Unterstützungsemps
fänger schlechthin gegen Entgelt arbeit-,et im
Einvernehmen mit den örtlichen wirtschaftlichen
Vereinigungen der Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer eingehend zu untersuchen. In zweifel-
haften Fallen ist der Rat des zuständigen Ge-;
werbeaufsichtsamts einzuholen.

Sobald im Einzelfalle feststeht, daß Schwarz-
arbeit im obigen Sinne vorliegt insbesondere
die nach § 14 RGO. vorgeschriebene Gewerbe-
betriebsanzeige unterlassen worden ist, muß

die Ortspolizeibehörde durch polizeiliche Straf-
verfügung gemäß § 1218 Ziffer l RGO. gegen
den Zuwiderhandelnden ein-e empfindliche
Strafe festsetzen, um hierdurch weiteresSchwarz-
arbeiter abzuschneiden In besonders schwer-
liegenden Fällen ist die Sache an die zustän-
dige Amtsanwaltschaft abzugeben. Grundsätz-
lich soll bei festgestellter fziichtanmelbung des
Gewerbebetriebes eines Schwarzarbeiters eine
Einstellung des Verfahrens oder eine bloße
polizeiliche Verwarnung nicht mehr erfolgen, da
etwaige in der Person des einzelnen Schwarz-
arbeiters liegende Entschuldigungsgründe
gegenüber dem überwiegenden öffentlichen Iw-
teresses an der wirksamen Bekämpfung der
Schwarzarbeit zurücktreten müssen. Nur in
besonders gelagerten Ausnahmefällen und nur
nach vorheriger Einholung meines Einver-
ständnisses darf die Ortspolizeibehörde bei er-
wiesener Schwarzarbeit von dem Erlaß einer
polizeilichen Strafverfügung absehen. Neben
der Strafverfolgung wegen gewerbspolizeilicher
Uebertretung haben die Ortspolizeibehörden
jeden zu ihrer Kenntnis gelangenden Fall
von Schwarzarbeit folgenden Stellen zu mel-
den-

1. dem zuständigen Gewerbeaufsichtsamt,
2. Dem Landesarbeitsamt in Breslau (et:

waige Sperrung unberechtigter Unterstü-
tzungsbezüge,

3. dem zuständigen Wohlfahrtsamt,
II. der Handwerkskammer zu Breslau (Ein-

tragung des Schwarzarbeiters in die Hand-
werksrolle usw.),

5. der zuständigen Krankenkasse (Vestrafung
des Auftraggebers wegen Richtanmeldung
des Schwarzarbeiters zur Krankenkasse und
Aachentrichtung der rückständigen Beträge),

ß. der Landesversicherungsanstalt Schlesien in
Breslau (Bestrafung des Auftraggebers
des Schwarzarbeiters wegen Nichtverwens
dung von Invalidenmarken und Aachhos
lung der Rückstände),

7. der zuständigen Berufsgenossenschaft (Her-
anziehung des Auftraggebers des Schwarz-
arbeiters zur Unfallversicherung und et-
waige Bestrafung), ·

8. der zuständigen Baupolizeiverwaltung,se-
doch nur bei Schwarzarbeit im Bauge-

  
   

 

die dort bereits mit Ers-

werde (Prüfi·ing oh‘ die erforderliche Bau-
erlaubnis vorliegt);

Die Meldung an die oben genannten Stel-
len hat nach folgendem Muster zu erfolgen:
Bezeichnung der Ortspolizeibehörde-
Ort und Datums

Meldung über Schwarzarbeiir
Ort der Schwarzarbein . . . . straße Nr.. . .
Auftraggeber (Besteller): . . . .
(Rame, Stand, Wohnung): ._ . .

l

Ausführende Hauptardeiigeber
Arbeiter - . · i erwerbsloss
-(Aame, Standj « Wohlfahrtsunter-
Wohnung): _ stützungsempfänger usw«F
a).... a).....»
b). 0- b) o O i s

C). n C) ‚.7. . .

d). . d) .
e) . . . . e) . . . .

f). . . . . .
Art der Schwarzarbei-t":
Umfang der Schwarzarbeit:

(nach Schätzung) . « ,
begonnen am. . . . Tagewerke . . . .
beendet am. .Arbeitslohn . . . .
Gesamtwert derArbeit.
Zeitpunkt der ersten Feststellung-.

sonstige Angaben: . . . . - « _
zu senden an: «

Ich erwarte, daß· meine im dringenden öf-
fentlichen Interesse erlassene Anordnung betr-
Bekämpfung zder Schwarzarbeit von den Orts-
polizeibehörden in allen Punkten genau be-

achtet wird.

Zusatz für die Herren Landräte:
Die ländlichen Ortspolizeibehörden des Krei-

ses sind mit entsprechenden Anweisungen zu
versehen. Die erforderlichen Abschriften sind
für sie beigefügt.

gez. Happ. ·
(Stempel)

Beglaubigt ·
(Unterschrift)

AegierungskanzlseisAssistent
An die Gewerbeaufsichtsbeämter des Bezirks,
den Herrn Präsidenten der Handwerkskammer
hier, den Herrn Präsidenten des Landesarbseits«
amts hier.
Abschrift übersende ich zur gefl. Kenntnis-
nahme.

gez. Happ. Beglaubigt
(Stempel) fUnterschrify

RegierungskanzleisAssistent
 

Der Regierungspräsident.
1 39 — 129a153/32
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1- An die Kreisausschüsse und
die Magistrate der Städte des Bezirks über
10000 Einwohner.
Betr. Aeichszuschüsse für die Instandsetzung
von Wohngebäuden pp. (Ausschaltung der
Schwarzarbeit.). « ·
Durch Nundverfügung vom 8. 10. 1932 -——-

t — 39 —- 129a Nr. 105/32 habe ich den
40

Erlaß des Herrn Ministers für Volkswohlfahrt
vom 29.9.32 nebst den Bestimmuan über
die Gewährung eines Aeichszuschusses für die
Jnstandsetzung von Wohngebäuden, die Tei-
lung von Wohnungen und den Umbau ge-
werblicher Räume zu Wohnungen zugeleitet.
In Ziffer 2 dieser Bestimmungen ist die Ge-
währung dieser Aeichszuschüsse an die Be-
dingung geknüpft, daß die Arbeiten nicht in
Schwarzarbeit ausgeführt werben, dabei sollen
Rechnungen nur von solchen Gewerbetreibens
den anerkannt werben, bie diesen Gewerbe-
zweig polizeilich angemeldet haben.

Diese Forderung der einfachen Anmeldung
eines Betriebes bei-der Polizei, d. h. bei der
Gewerbepolizei der Gemeinde gemäß 514 der
Gewerbeordnung allein wird nicht genügen-l

Anfrage bei der Handwerkskammer,

umdie Schwarzarbeit auszuschließen- Vielmehr
s wird der Rahmen der zuzulassenden Unterneh-
mungen enger gefaßt werden müssen, um dem
ganzen Sinn der Notverordnung hinsichtlich
der Beschäftigung Arbeitsloser gerecht zu wer-
den, und zwar in folgender Weise:

— »Als Schwarzarbeit ist sede Arbeit von der
Förderung auszuschließen, die nicht von einem
selbständigen und sachlich fur die betr. Arbeit
zuständigen Unternehmer ausgeführt wird.
Es sind daher für die Unterstützung-nur

solche Arbeitenanzuerkennen, die von dem bo-
denständigen, legitimen Handwerk ausgeführt
werden Hierzu gehören nicht nur die geprüf-«
ten Handwerksmeister, sondern alle-bodenstäwsk
digen gewerblichen Betriebe, wenn sie z. Zi.
des Erlasses bereits bestanden haben, in ders
Handwerksrolle der Handwerkskammer zu Bres-
lau oder im Handelsregister eingetragen, da-

_ mit der Händwerkskammer oder der Industrie-
und Handelskammer angeschlossen sind und
ihre öffentlich rechtlichen Verpflichtungen (so««
ziale Abgaben, Steuern usw.) ordnungsgemäß
erfüllen.“ Wegen der· Behandlung der von-
Zechenverwaltungem Baugenosswischafwm In-
dustrieunternehmungen usw ohne Vergebting
an Bauunternehnter oder selbständige Hand«"
werter zur Förderung aus Aeichszuschüssen
angemeldeten Arbeiten nehme ich auf meine
Rundverfligung vom 1. 12. 1932 —- l 39 —-

 

129a für. 150/32 Bezug. Zur Pereinfachung
110

der Prüfung dieser Frage schon bei Eingang
der Voranschläge genügt eine entsprechende

welche -
die überwiegende Zahl der legitinten Hand-
werksbetriebe betreut, und die es auch über-
nommen hat, etwa erforderliche weitere Fest-
stellungen bei der Industrie-s und Handels-:
kammer zu machen. ś

Ich empfehle den Gemeinden und Gemeinde-«
verbänden, von diesem einfachen Mittel weit-
gehendst Gebrauch zu machen, sofern nicht der
im Voranschlage bezeichnete Unternehmer schon
eine entsprechende Bescheinigung seiner Stan-
desvertretung angeschlossen hat« ;
An die Handwerkskammer Breslau.
Abschrift auf die Anregung vom 29. 11. 32‘

l 85911/32 zur Kenntnis. Ich nehme an, daß
die etwaige Nachfrage für die der Handels-
und Industriekammer angeschlossen-en Betriebe .
auch durch Ihre Organisation erfolgen kann-

gez 15aapp -
Beglaubigt: gez. Appelt, " J

Negierungskanzlsei-Dtr. « -
 

 1.611!» January-

Verordnung betr. Arbeitsgclegmheit aufgehoben
* Die Verordnung zur Vermehrung und Er-.

haltung der Arbeitsgelegenheit vom 5. Sep-
tember 1932 sist durch eine neue Verordnung
(vom 111. 12. 32) aufgehoben worden und zwar
der Teil l (Verntehrung der Arbeitnehmerzahhf
ab 31.12. 32 und der Teil II (Erhaltung ges-.
fährdeter Betriebe) ab 31.1.33. «-

Das bedeutet:
1. Derjenige Arbeitgeber, welcher die Zahl

seiner Arbeiter oder Angestellten vermehrt hat,
um im Anschluß daran die Löhne zu senken-
muß vom 1. Ianuar an wieder die vollen Ta-
riflöhne zahlen.
Wer infolge dieser Lohnsenkung seine Preise

niedriger kalkuliert und daraufhin nachweislich
Aufträge hereinbekommen hat, kann von denr
Schlichter auf Antrag die Genehmigung er-
halten, bie gesenkten Löhne bis Ende Januar
n. Is. weiterzuzahleu.

3. Bisher hatte der Schlichter die Befugnis·
Arbeitgebern, welche die Dariflöhne nicht zah-
len konnten, wenn sie nicht ihren Betriebl
schließen wollten, die Zahlung untertariflicher
Löhne zu gestatten. Diese Befugnis endet mit"

‚I



Gewerbefdrderungsstelle . .
der Handwerk-stammt 311 Breslau

s·In allen Fragen neuzeitlicher wirtschaft-
licher Betriebsführung. die auf technischem
und kaufmännischem Gebiete austreten, wende
sich jeder Handwerker an die Gewerbefördes
rungsstelle der Handwerkskammer, die ihm
auf Grund ihrer Erfahrungen und engen
Beziehungen zur Praxis in Verbindung mit
anderen Organisationen und Instituten de-
ratend zur Seite steht. Auslünfie und Gut-
achten, die völlig lostenlos sind. können auf
folgenden Gebieten eingeholt werden:

1. Materialsragem
Auskünfte über Werkstoffe. Angaben vone
Bezugsguellen. Untersuchung von Baustoffen
Farben Lacken.Metallen.Keiderstoffen usw

2. Fertigungsfragem
Beratung bei Betriebsumstellungen, Aus-s
fünfte über neuzeitliche Herstellungsverfahs
ren, Werkzeuge und Maschinen. Rentabili-
tätsberechnungem Ermittlung der Kosten für
eine Maschine ..bezw Vetriebsstunde Anga-
ben über Tourenzahl. Größe der Antriebs-
seheiben, Kraftbedarf und Größe der Motoren

3. Verwaltunasfrnaen.
(Einfache und leichtverständliche Buchführung «
Falk-LatiumErmittlung der Kosten für 922a-

- er1a
kosten. Ausarbeitung von Betriebsfdrmulas
ren, Angabe von
Werde-s und Patentangelegenheiten.

Auskünfte erteilt die Gewerbeförderungss
stelle der Handwerlskammer, Vreslau H
Blumenstrasze 8.

Schlesische Meisterkursel

Verzeichnis der Kurse 1932/33 «
't Tageskurse mit vollem Tagesunterrichtx

Vier Wochen Dauer:

 

Damenschneiderinnen 2. 1‘.——-28. 1.
Damensehneiderinnen 30. 1.—25. 2.
Gas- u. Wasserinstallateure 27. 2.—-25. 3.
errensehneider 2. 1.—28. 1.
errenschneider 30. 1.—25. 2.

Klempner 2. 1.—28. 1.
Maler « . 2. 1.—28. 1.
Maler 30. 1.—25. 2.
Schlosser 30.- ’1.—25.- 2.
Schuhmacher » 2- 1.—26. 1.
Eiiehler ' ' « 1.-—28. ,1.

. SechsWochen Daueerr —
Elektroinstallateure 1‘ 3.3.0
Abendlurse mit täglich 3 Unterrichltsstundenr

HalbiahrsVollku·rse.‑
vlm Anfang onst-er vie Ende März me3 "
Wochenabenden von 18 bis 21 Uhr für
Buchbinder, BuchdruckenElektroinstallateure,
Gass- und Wasserinstallateure, Klempner,
Maler, Schlosser, Schuhmacher und Tischler-
Vierteljahrss Sonderkurser
Oktober-November-De mber, Januar-Fe-

1333633 2 3° irrte-rDeusrren ne r u ne ,
Damens neiderinnen und WäsckIeschneides
rinnen (6eh111t13eieh11e11).
Wanderkurse und· Sonderkurse

{nach Bedarf und Bekanntmachung an den
betreffenden Orten-
Die Leitung der Schle ischen Meistertur se
. zu Vreslau 1, Klostterstraße 19/21 «

 

311 Weihnachten lasse-n wir uns nur

beim Photographen aufnehmen und meiden

streng alle Geschäfte, welche mit dem ver-

derblichen Photoscheck arbeiten!

Lohn und allgemeine Betriebsun- ·»

Literatur. Beratung in .

„ 15.

    

Handwerkslammer zu Breit-lau-

1' Im Monat Oktober und November 1932
haben die Meisterprufung bestanden und das
Recht zur Führung des Titels (Meister) in «
Verbindung mit ihrem Handwerk, sowie die
Befugnis, Lehrlinge anzuleiten, erworben:

1'.

Buchbinder,
2. « Vuchbindergehilse Kurt Hadlok,-Vreslau,-’

Buchbinder,
3. * Vuchbindergehilse Alexander Junge, _

Vreslau, Buchbinder-,
11. Vuchbindergehilfe Georg Kutschka, Vrieg

"flieg. Vreslau, Buchbinder, «
. Vuchbindergehilfe Robert Schneider,
Breslau, Buchbinder,

. selbst. Damenschneiderin 3.1l 2011111 Baum-
gart, Strehlen i. Schl.," Damenschneider

. Damenschneidergehilfin 3rl. Elfriede
sandbe, Vreslau, Damenschneider,

. Damenschneidergehilfin ..3rl Helene So-
-botta, Vreslau, Damenschneider, " ·

. Damenschneidergehilfin Frl. Gertrud
Schuster, “Breslau, Danvenschneider,
Damenschneidergsehilfin FrL Margarete
Beinen Breslau, Damenschneider,

11. Elektroingenieur Artur Zeugs-en Maltfeh
s:a. Oder (Kr. Neumarkti.Sehl.), Stark-·

stromsElektro- Jnstallateur,
Elektromonteur Artur Spreu, Vreslawi
Tschansch, StarkstromsEleltro-Jnstallateur,
Elektromonteur Richard Schiller, Striegau
i. 6ehl.‚ 6tarfitromn€ieftro=Snitall’at‘eur,
Elektroingenieur (Elektromsechaniker)« Wil-
helm-Schwaab, Waldenburg i. Schl« —
StarkstromsElektrosJustallateur,
selbst. Gas- undWassererqtallateur Paul

Schweigen Vreslau, Gas- und Wasser-
.- installateur,

16'. Jnstallateurgeselle Aetnhoid Shiele, Bres-
lau, Gas« und Wasserinstallateur,
Vutzmachergehilfin 31!. Lucie Höhne-
Breslau, g1311'15111aeher,
selbst. Mechaniker Johannes gBieticix
Breslau, Vüromaschinenmechaniker,
* Bäckergeselle Aeinhold (älter, 6tr1ega11
i. 6chl.‚ Bäcker,
VätbereisWerkführer, ErnstVZanetzkh Bro-
sewitz Kr. Ohlau i. Schl,
selbst. Bäcker Erich Hübel,Weißsvein
Kr. Waldenburgi. Schl, Vacker,
* Väckergeselle Herbert Landmann, Sand-
berg, Kr. Waldenburgi. Schl., Bäcker,

. selbst. Bäeber Fritz Matschke, Leutmanns«
dors, Kr. Schweidnitz, “Bücher,

211.” Bäckergeselle Hellmuth 911113,ckestillt-eignem
« m. Waldenburgi. Schl.,B

selbst. Fleischer Adolf Baumert, Gnaden-
-fvei Kr. Reichenbach i. Eulengeb«., Fleisch-er,
* Fleischergeselle Fritz Vucksch- Gnadenfwi
Kr. Aeichenbach i. Eulengebxz Fleischer,
Fleischergeselle Hugo (Echt, Gnadenfrei
Kr. Aeichenbachi. Eulengeb., Fleische-is
* Fleischergeselle Paul Wolf, Glatz i. 6ehI.‚

FMitbes-
Fleischergeselle Richard Spielmann,v Brieg
Bez. “Breslau,“ 31e1ieher,
* Fleischergeselle Willy Staude, Striegau
1. 6ehI., 3leiieher‚
Konditorgehilfe Alfved Grulms, Schweids
nitzi. Schl» Konditor,

. Konditorgehilfe Gerhard Dix. Franken-
steini. Schl» Konditor,
Zimmermeister Gonrad Vuchalla, Roms-
lau i Schl., Mauren

. Metalldrehergeselle Artur Hoffmann,
Breslam Metalldveher

. Schlossergeselle Walter Verlieh, Breslau,
Schlosser,

36. Schlossergeselle Felix Werner, Vreslau
Sch[01“:
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19.
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28.

29.

30.

31'.
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33.
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35

Vuchbindergehilfe Georg Cudekz Vreslau,«

119.

 

619

.Schornsteinsegergeselle Alfons Ksei:::·.nald,

Vreslau, Schornsteinfeger,
Schornsteinfegergeselle Alfrcd Schleicher
Vre·slau, Schornsteinfeger,
Schuhmacher mmrfiührer) Jofscf Gründe-;
Waldenburgi. Schl., Schuhmacher-,
* Schuhmacher-Geselle- Max Meißnertz
Michelau K1.Vrieg, Schuhmacher,
* Schuhmacher-Geselle Otto Schulz«

-« Breslau, Schuhmacher,
I12. Tapezierergehilfe Paul Meerholz,Breslau,

Tupezierer,
Tischlergeselle Georg Hannig, Steinau
a. Oder, Tischler,

Richard Haupt,

38.

39.

110.

111.

113.

1111. Breslau,     

  

  

 

  

 

115. r «
. i.

116.

Georg Heimann, · Ohlau

 

,

Karl Hilbig, Aiederssermss
- dorf Kr. i. Schl, Tischler,·

117. Tischler-geselle (Erich Wehner, Friedland
"·«Vez. Vreslau, Tischler, «

I18. Töpfer-;- und Osensetzergeselle Alfred um;
lauf, Ohlau i Schl, Töpfer,
Töpfer- und Osensetzergeselle Alfried Ums-Es
lauf, Ohlaui. Schl» Ofensetzer, ·"
selbst. Osensetzer Georg Kluge, Breslau,-
Ofensetzer, «
selbst. Ofensetzer Ludwig Lerche, Grafen-
ort Kr. Habelschwerdstz Ofensetzer,
Kunstgewerblerin Fri. Traude Nagel,
Habelschwerdti. Schl» Weber-,
letztere benannte wurde im Monat Sep-
tember 32 geprüft.

Die mit einem * bezeichneten Personen er-
halten obige Rechte erst mit Vollendung des
211. Lebensjahres

Die Handwerkslammrn
gez. S. Unter-bergen gez. Dr. Paeselss p,

Präsident l. Syndikns

Aufhebung der Verordnung über die 23.-; ·-
lohnnntserschrcitung bei Vermehrng der Vie-

beitnehmerzahb
s· Mit Wirkung vom 14. d. Mis. ist obige

Verordnung aufgehoben word-en, sodaß am 1.
1. 33 die alten Tariflöhne wieder in Kraft
treten. In den Fällen, in den-en ein Arbeit-
geber nachweislich Aufträge übernommen hat,
deren Erledigung bei Wegfall der Tariflohsn-«
unterschreitung erheblichen Schaden verur-
fachen würde, kann er —- jedoch nur bis
zum 31. 12. 32 -—— einen Antrag an den
Schlichter auf Verlängerung der Berechtigung
oder Ermächtigung zur Tariflohnunterschrei--
tung bis zum 31.1.1933 stellen. Der Schlich-
garentscheidet dieAnträgemit bindender Wir-(
ung.
Wir bitten nun diejenigen Handwerker, de-.

nen durch die Aufhebung obiger Verordnung
Schwierigkeiten in der Abwicklung übernom-
neuer Aufträge entstehen, uns· umgebend

50.

51.

52.

unter genauer Darlegung der Einzeltatsachen,

davon Mitteilung zu machen.
Die Handwerlslammer 3 wr 1“:-

Vreslau 11,Vlumenstraße 8, Abtlg. IV..,

Sehlesiens Handwerk und Gewerbe
« machen mir besonders darauf aufmerksam,

dasSdie bekannte Firma

V. Mu‘ller _& (29
Tauentzienplatz 10 a
Die fabelhafte

2%Pfg-
Zlgarefle ‚Ressource‘
11ete11.Wir können dieses Fabrikat nur weitest emplehlen
Wenn Cigareilen -- dann bitte nur „Ressource“ von

der Firma. 0. Müller sc CO.

 



l- Werkzeugitahlssspikalbobrek mit Morsekegel
bis 950/0 Rabatt

in bevlbrten Fabrikneu, wie Titan, Bontur-, D.W.M. etc. aus Werkauflösung, neu, nur
solange vorrätig z. Zt. noch folgende Größen, prompt lieterbar.
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C. Walden, Breslauß, Hubenstraßc 2—6 
Eine Anfrage an das Breslauer Handwerk.

* Bekanntlich ist durch die Gesetzgebung der
letzten Jahre die Buchführungspflicht für die
Gewerbeweibenden erheblich erweitert worden.
Aber auch die sog. »Aufzeichnungspflicht« ist
11881118011.

9817811198, welcher weder Bücher führt,
noch die Aufzeichnungen machst, ist der
Willkür der Steuerbchbrden so gut wie

ausgeliefert.
Er kann nämlich von der Behörde einge-

schätzt werdenl
So ganz einfach ist aber auch die ,,einfache

Buchführung nicht, und so ist aus den Kreisen
des Handwerks mehrfach die Anregung an uns
herangetreten, eine Buchstelle einzurichten, wel-
che für den Handwerksmeister die Bücher führt,
die Bilanzen aufstellt und die Steuer-erklä-
rungen abgibt.
Für den Fall, daß der Wunsch nach Ein-

richtung einer solchen Buchftelle ernstlich beste-
0811 70,1118 würde der Jnnungsausschuß diesem
Gedanken näher treten Es gilt daher, alsbald
7871307181180, 00 und in welchem Umsfange ein
Bedürfnis 6871801.

Innunasanssthuß zu Breslau .
* " Allgemeine Auskünfte jeder Ari.

Svndilus W. Baranek: Täglich nach vor-
heri er telefonischer Verständigung --Bres

011, 601107110758 10. Telefon 57334.

. Rechtsauskiinfter

Nechtsanwali Dr. Gießmanm Jeden Mon-
tag von 11—6 Uhr nachmittags im Büro

Sandstraße 10. Telefon 573311.
Nechtsanwalt und Notar Gudenatz: Täglich
außer Sonnabend von 5——6 Uhr, Junkerns

straße 18. Telefon 26488.

Steuerberatung:
Bücherrevisor und Steuer s Sachverständigen
Kühne: Jeden Montag von l1—6 Uhr im
Büro Sandstraße 10. Telefon 573311.

Versicherungswesenx .
Direktor Emil Heß: Täglich von 2—Zl Uhr
Breslau18, Derfflingerstr. l1. Telefon81051

Handwerkerhilfe:
Direktion Breslau: Täglich Gustav-Jreytags

straße 17 und Sandstraße 10 l.

 

 

Die Buchführung müßte am 1. Januar ein-
setzen und mit einer Inventar beginnen. Es
wäre also keine Zeit zu verlierenl
Die zu erhebenden Gebühren müßten selbst-

verständlich nur so hoch 08111877811, da ßlediglich
die eigenen Unkosten dieser Buchstelle gedeckt
werden« Doch ist andererseits auch jeder Zu-
schuß durch den Jnnungsausschuß ausgeschlos-
sen. "
Wir bitten daher alle Interessenten um als-

baldige Angabe ihrer Adresse. Dies verpflichtet
zu nichts! Wir wollen, wie bereits erwähnt,
zunächst nur einmal die Stimmung klären und
würden dann, wenn genügend Meldungen ein-
980811, alles Weitere 111111811811. Nur eins sei
heut bereits gesagt: Die etwaige Einrichtung

der Buchstelle hätte nur den Zweck, den Hand-
werksmeistern bei der Jnordnungshaltung sei-

ner geschäftlichen Vorgänge behilflich zu sein
und ihn vor empfindlichem Schaden zu be-
wahren.

Innungsausschusz quBreslau.
Streit WBaranek

Vorsitzenber Shndikus

Bachs-teile des Innulrgsansschnffu
* 918 Aotverordnung vom 1. Dezember 1930

hat unter anderem auch 007 08111 Gebiete der
Buchführung umwälzende Neuerungen ge-
bracht Während bisher nur im Handelsvegister
8111981109808 Vollkaufleute verpflichtet waren,
eine ordnungsmäßige Buchführung zu halten,
ist diese Pflicht ab 1. April 1932 auch auf an-
dere Unternehmungen ausgedehnt worden.
Hierunter fallen also ab 1. April 1982 insbe-

sondere auch Handwerksbetriebe, soweit die Be-
stimmungen bezüglich Umsatz, Betriebsvermös
gen usw. zutreffen.

Daneben besteht aber auch die Auf-
zeichnungspflicht bezüglich der Umsatzsteuer, zus-
mal ab 1. Juli 1932 018 freie Grenze von
5000 911111. fallen gelassen und jeder Betrieb
wieder umfaizsteuerpflichtig ist. Es ist also jeder
Gewerbetreibende insbesondere jeder Hand-
werker gemäß den Vorschriften des Umsatz-

stgutrgessstzt s verpflichten über feine Einnahmen
Aufzeichnungen zu machen. Diese Pflicht kann
pas Finanzamt nach § 2113 der Reichsabgabens

ordnung erzwingen.  

Trotz der Auszeichnung der Umsähe wird
aber eine Schätzung des Einkommens auf
Grund dieser Umsätze immer noch dann not-
wendig 78111, wenn nicht auch die Ausgaben
aufgezeichnet und durch Belege gedeckt wer-
0811.
Um hier helfend einzugreifen 11110 insbeson-

dere die kleinen Betriebe vor Uebersteuerung
zu schützen, beabsichtigt der Jnnungsausfchuß
zu Breslau eine Buchstelle einzurichtena
welche bei genügenden Meldung-en möglichst 00
1. Januar 1933 111 Tätigkeit treten soll. Diese
Buchstelle hat die Aufgabe. die Bücher auf
Grund der Aufzeichnungen zu führen, die
Jahresabschlüsse aufzustellen, Steueverklärum
gen anzufertigen, Steuerberatungen und·
Steuervertretungen auszuführen. Den heu-
tigen Wirtschaftsverhältnissen entsprechend
sind die Gebühren - die denkbar nie-
drigsten. Bei genügender Beteiligung würde
es möglich 78111, bei dem kleinsten Betriebe mit
einer Pauschalgebühr von 3 Amt je Monat
auszuliommem Die Leitung dieser Buchstelle
würde der Steuersachverständige des Jnnungss
ausschusses, Herr Bücherrevifor Paul Kühne
übernehmen.
Eine Buchführung ist aber nicht von heute

auf morgen 8111981180181, man muß sie einiger-·
maßen vorbereiten. Es empfiehlt sich daher-

diese Vorbereitungen schon jetzt in Angriff zu
nehmen bezw. die zunächst noch unvers-
bindliche Meldung an den Jnnungsausss
schuß· sofort zu bewirken, worauf weitere Jn-
struktionen erfolgen.

Jnmmgsausschuß zu Breslau.

Ausschreibuug.
* Die Herstellung von weißglasierten Wand-.

bekleidungen und Fußbodenbelägen im 118111011.
logischen Forschungsinstitut am WenzelsHancbe
Krankenhause soll öffentlich verdungen werden«-
Die Bedingungen usw. liegen im Hochbam

amte 2, Blücherplatzs 16, Alte Börse, Ill., Zim-
mer Ar. 174 von Dienstag, den 20. Dezem-
ber 32 ab zur Einsicht aus und können auch
—- soweit der Vorrat reicht — gegen Erstattung

der Selbstkosten von diesem bezogen werden«
Verschlossene mit dem Namen des Unter-.

nehmers und vorschriftsmäßiger Aufschrift ver-.
7808118 Angebote sind bis Mittwoch,den IhJass
1100:33‚10 Uhr ebenda abzugeben, woselbst
auch die Eröffnung der Angebote zur an-
gegebenen Stunde in Gegenwart der Bteter

erfolgt. . i .
Breslau, den 15. Dezember 1932. !

Die Stadtbaudessutation ‘ ’

Die fteuerliche Behandlung der
Steuergutscheine.

Dr. N. Bittmann, Breslau 13
Die allgemeinen Merkmale der 6181181901-

fcheine sind in allen Tageszeitungen so häufig
in letzter Zeit behandelt worden, daß sich ihre
Behandlung im Rahmen dieser kurzen Ab-
handlung erübrigt; es sollen hier lediglich

 

einige steuerliche Merkmale derselben behan-
delt werden. Da die Gutscheinie praktisch eine
Aückerstattung von gewissen Steuern in bei-·
stimmtem Umfange in Gestalt eines Wert-

papiers 00171811811, ergeben sich für die Frage
ihrer Besteuerung sofort zwei Momente:

.der Eingang der Gutscheine und der da-
durch erzielte Gewinn,

2. die Verwendung der Gutscheine und der
daraus sich ergebende Gewinn oder auch
Verlust. ‘

Die steuerlich maßgebenden Bestimmungen
sind in § 34 und § 35 der Durchführungsbes
stimmunan vom 26. 9. 1932 in knavper Form



I
-

f

.
‘
H
‘
f
’
w
n

‚

,

“R 3.

enthalten. § 34 Abs 1 betrifft den Eingang
der Gutscheine und bestimmt, daß diejenigen,
die vom Finanzamt an den Steuerpflichtigen
ausgegeben sind, im Jahre des Eingangs nur
mit einem Fünftel ihres Kurswertes als Ge-
winne anzusetzen sind.
§ 34 Abs. 2 und § 35 dieser Bestimmungen

behandelt den Verwendungsgewinn oder aber:
lust dieser Gutscheine und zwar besagt § 34'
Abs. 1, dasz die Berechnung dieser Gewinne
oder Verluste nicht« von dem vorerwähnten
Wert von einem Fünftel des Kurswertes, son-
dern vom vollen Kurswert des Tages ihrer
Bereinnahmung vorzunehmen ist. § 35 ani-
dererseits bestimmt, daß bei Anrechnung von
HGutscheinen auf Zahlung von Aeichssteuern
das Aufgeld nicht als Einkommen aus Ka-
pitalvermögen gilt.
Es ist ferner zu beachten, daß« es 3 Arten des

Gutscheinbesitzes für einen Kaufmann oder
sonstigen Gewerbetreibenden geben kann:

- 1. die Gutscheine, die ihn für seine gewerb-
lichen Steuern (Umsatz-, Gewerbesteuer
pp.) erteilt werd-en; dies-e sind Betriebs-

, gewinn und werden Betriebsvermögsen,
J 2. Sie Gutscheine, die er für die Grundvser-

mögenssteuer eines auf seinen oder seiner

Ehefrau Aamen eingetragenen, also nicht
— seiner Firma gehörigen Grundstücks er-
hält; diese sind Grundstückseinkommen und

werden Privatvermögen.
Die Gutscheine, die er von Kunden in
Zahlung nehmen musz oder aus irgend-
welchen Gründen (zur Abrundung, zu

«« geschäftl. Verwendung als Vermögensan-
s; " lage) käuflich erwirbt; je nach dem Erwerb

 
· * Sehr geehrtcr Herr Aehdakteeri

Se wern sich wohl wundern, von wegen weil
ich-- setze so lange schtille war. Aba wissense, ich
war in die letzte Zeit doch een bissel iebadreht
und da mußte ich halt endlich eenmal een
paar Tage und Aechte ausschpann. Au raten-
semal, wohin ich gefahrn bin. Au klar, nach
Aeufalkenhain ins Erholungsheeml Eene ganze
Woche war ich dorte zur Aeparatuhr. ’ß war
famohs, wiese an mir rumgedoltert ham. Se
l‘enn’ doch die Schpittlern, die wasse dorte
Frau Ewnomiehrat is, CZwee und een hal-
ben mindestenst). Aba mindestens sag ich Ihn-
Zeitweise ooch mehr. Also die denkt immer,
wenn eena nich-so aussehn tut als miete selba,
dann toogt er nischte, dann muß er bale ab-
schieben. Also, was man da zu futtern kriegte,
’ß war nich« mehr icheen. Und wenn man nich
mehr konnte, dunnawetta, dunnawetta, da
Uabs een Krach jedesmal. Die Schpittlern hat

 

 

« nnd der Verwendung können sie unter
1 oder 2 fallen. Je nachdem nun zu diesen
s Arten des Gutscheinbesihes Gewinn oder
Verlust treten, ergeben sich völlig verschie-
dene neuerliche Varianten-

 

_‚ Steuerantiheme'
trenne ich Gutscheine für ewerbliche
Steuern von Gutscheinen fr private
Grundsteuern?
stelle ich die Vewendungegewinne beider
Arten sesi?
vermeide ich dadurch
und Gewerbesienern.
konirolliere ich monatl Spitzenbeiträge?
kontrolliere ich die Richtigkeit der erhal—
tenen Gutscheine?
kontrolliere ich die Verwendung der
Ieiliheine?
beachte ich die Steuervorteile am heften?
weise ich dem Finanzamt die richtige
Versteuernng nach?
kann ich jede Feststellung sofort nnd ohne
Zeitverlust treffen?

lIllkcIl BIIIB Illlllll‘llll MINIS-Nur
Bloße Berbuchnng unzureichend

unentbehrlich jedem Steuergutschein-Gmpsänger!
(Einfache Handhabun11,"thtübelrsichtliche Anordnung!

Preis 1—.
((Ein enbung in Briesmarken oder Ueberweisung auf
Post checkkonto Breglan 452 22, mit der Bestellungn

nl'. II. Human". BI‘BSIÜ“ II
KMSGI‘ Wllnelm Straße .12.
W

Verhältnismäßig einfach ist der Eingang

der Gutscheine zu behandeln, wenn solche le-

zuhohe Einkommen-

Wie

———.—-—..—. .____4‚_-._.__.. ____.-..__._--  

mer scheen uffgepeppselt. Und der, was der ale
Schpittler is, der hat mich dann imma ge-
treestet. Manchmal mit een-e Kratzbeere und
manchmal, da hat er bloß gesagt, lassense bek,
lassense oek. Die kann nich anderscher. Seba-

haupts jetzse, wo die schlanke Magdsa (zwe«e und
een viertel!) von uns wseggsemacht und gie-

heiratet hat, da mecht meen-e Aale gerne een
andres Aeklameschild aus Jhn machen! Was
meense, was ich da gelacht hab. Aa und dann
sindwer beede in’n Wald gegangen und da
hab ich imma Wasser gesucht mit die Winschels
rute. Selbstvaschtendlich hab' ich ooch gefun-
den. Eenmal, da kam noch der Birgemesta vom
Bade mit seim Gemeendewassabeirat zu
mir und sagte, ich mecht doch ooch for ihre
Gemeende Wassa suchen, denn was ihre Was-
saleitung is, die is bale so trocken wiene aale
Kuh, und daderbei is das so eene scheene und-
eene so lange Leitung. Aa und weil ich die
Brieda gutt kenne, da hab ich gesagt, gutt,
gemacht, aba Ihr mißt een ausgebenl Aa
und da hab ich ihn Wassa gesucht und dann
sind wer zu Papa Werner zimpeln gegangen,
und da hamse een ausgegeb-.en Und wiewa so
dorte bei simpel gesessen ham, da sagt der,
wasse der Gemeendewassarat is, ich mecht ihm
das doch eenmal zeigen, wie man das machen
tut mit die Winschelrute. ’s kommt ihm nich
druff an, er mecht dann noch een ausgeben
tun. Gemacht, hab ich gesagt. Und da hab ich
ihn an die eene Hand gepackt und in die
andre hab ich ihm een Ende von die Ante
gegeben. Das andre Ende hab ich genomm
und dann gings los, ganz langsam, ganz lang-
sam. Und uff eenmal, daschlegt noch die
Ante aus, ganz feste tipptese nach runta. Sh
hab aba iooch nach unten gedrickt, was ich
konnte. Und 's ganze Lokal hat geschtaunt und
alle hamse geklatscht bravo, bravo. Und her,
maß der kleerre freundliche Brunndivektor Wolf
is, der meente gleich: Papa Werner passense

uff« Se wern een reicher Manni Hier lassense
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dir-lich 1111 umspr- 111‘111" Gewerbeverein spe-
währt sind.
Hat z. B. ein Kaufmann ein Einkomnrenz

von 7 000 Amt. für 1932, morin nominell
1000 Ami. in Oktober bis Dezember 1932 ein«
gegangen-e Gutscheine für Umsatz« und Gen

’ wer-besteuern enthalten sind, so ist also bar;
reine Geschäftsgewinn 6000 Amt. gewesenzi
zu diesem treten nach §«321, 1 der erwähnt-eng
Durchführungsbestimmungen ein Fünftel desL
Kurswertes dieser nom. 1000 Amlc Gutscheing
bei einem Kurs von 80 Prozent am 31. De-
zember 1932 also ein Fünftel von 800 Amt. ==
160 911111., also ist der gewerbliche Ertrags
6 160 Amk.; ebenso können naturlich von 70003
Amk. bezw. nach Einsetzung des Kurswertes

der Gutscheine also 6800 Amk. Gewinn vier-
Fünftel des Kurswertes von 800 g211111.: 600,
abgesetzt werden, so daß sich ebenfalls als ge-
werblicher Ertrag 6160 Amt. ergeben.

(Fortsetzung folgt)

Persönlichen
s- Am 1. Januar 1933 kann die Breslauer

Hochglanz Verzinnerei und Verzinkerei Georg

Langer, Metallwavenfabrik, auf ihr 251ähriges

Bestehen zurückblicken. — Wir gratulieren.

Die Schriftleitung.

Verantwortlich für mit f bezeichneten Artikel Synditug
Dr. Walter Paeschke, für die mit * bezeichneten Artike
Syndikus Walter Varanek für den Anzeigenieil u. Ge-
fchäftlichest Karl Vater, sBreslau, Siebenhusenerstr. 11

Verlag-genossenschast „Ghleiiens Handwerk und Ges«
werbe“, Blumenstr. 8. Druck: Karl Vater, Breglau 5.

 

bohren, hier is eene schtarke Quelle, das wird
een dicka Zimpelbrunn. Ich beteilje mich mit
fuffzich Prozente. Der Bata Werner aba, der
sagte bloß, ach Quatsch, da is keen Wasser nich.
Aba een Wunda is das doch mit die Ante.
Die hat schondse ganz recht mit die Quelle. Da«
unten is neemlich meen Biserkella und ich:
hab heute eene Sendung UrsQuiell be-
kommli — Proschtt

Vor paar Wochen, da gabs eene großes
Uffrsegung in die ganze Grafschaft. Da kam
neemlich an eem scheen Abend een junga
Mann ganz uffgeregt ins Bad gelaner und
erzehlte, daß im Hellentale is een Bä. een
richtichgehender Bär. Der is sehr gesehr-lich?
von wegen, weil er een Aaubtier is. Und der

Bär-, der is aus eem Zwinger ausgerissen
oder aus eene Menascherie. Und da hamse
alle Angst gekriegt und keena mehr der wollte
durchs Hellental gehn. Und die wasse dortel
wohn taten, die ham die Fensta und dies
Stern varammelt und die Postvawaltung, diei
hat durchs Hellental bloß1 noch Panzerautosz
fahrn lassen. Und dann, da ham endlich die
ganzen Landjeega und alle Ferschtersch mit

ihre Flinten und Hunde esene große Treibjagds
gemacht. Aba keen Barn nich hamse gesehn. I
Und als se so een paar Schtunden warn tum-It
geschtiewelt, da warnse miede und Durfcht hat-
tense ooch. Und da sindse alle eingekehrt im
Eisenhammer beim Kretzichwirt Der hat na-«

tierlich gefragt, was is denn los? Und da«
hamsen erzehlt vom wilden Bärn. Da hat der
abspa gelacht und da hat er den Ieegern sein
Keewich gezeigt, da wo drinne er een paar
kleene Waschbärn helt, nich greeßa als wie ne
Katze sind die Mecha. Und so een Bist war
ihm ausgekratzt und da hatten sich alle den
Bärn uffbinden lassen. Da hamse ooch alle
gleacht und een paar Kratzbeern zu sich ge-
nommen nnd aus warsch mit die Bärnjagiuv

Au aba Schluß; Herr Aehdakteer, mit vielev
Grüße hr aler « Gabeljiirgm 1

-J
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Weihnachten n. Silvester 1932t
Wie alljährlich stets nur Bad tandem in Schlefien

Herrlich gelegenen Winters-Idisplay-— Beste- Stls u. Meigeläude — Für gute u. preis-werte Untertnnft ist gejorgt
‘ Ausführltche Austiinfte erteilt jederzeit kostenloe die Städtische Bade-Verwaltung Landeelt.

 

Für das Oberlandesgericht

in Breslau bin ich als

heeldigter- Sadmevständtgev
ernannt.

Heinrich Immun
Arehltekt ’B DIA.

litt-stell 21. animieren-151 is — 11|. an II  .
L

www-nat (1111111151155
Täglich 2 mal 16.30 und 20.15

_ Die Försterchristel
Nachmittags

Abends 3“ Pf. - 2.50

Sonntag nachmittags Abends-rette

Vorverkauf: Bat-sein Wertheim, Theaterkasse

Slflllllllßlllel‘ Breslau (BWIIIIIIMII)
Spielplan vom 27. bis 1 Jan.

Dienstag (19.30) ,,Thannhiinfer« k : Z
Mittwoch (19.30) ,,Rofenlnvalier« ·-
Donnerstag (20) .»Tango um Mitternacht«
Freitag (20) »Don-ro um Mitternacht«
Sonnabend (19) »Die Fledermaus«

 

 

Dem SGIIIBS. IIWIPI lllII COUOI‘II.
zur besonderen Beaditungl

Isll 30 Jahren hlwalll‘l llsl Mlslslllllslllclls
llllgssllslllllsslll slsll

SBIIlEI‘lS MIQI‘ÜIIBIIBSllIIOII
1.20 ten-.

ln b l a u e r sei-achtet mit r o t e m Namenszug

Alleinhersteller:

lillllillllllillllllllllllillß. lIl'ESIiIIl.Il_E_lleIiISlllllillSll'.W
Erstes Viertel vom Hauptbahnhof.

RADIUM
‚ Trinkkur-en für- 3 RM. wöchentlich

Tri nkkur-vBedrer leihweise

l8Radium

Wirksame Bekämpfung daller

Verlangen Sie Aufklärungssdirifien in der

 

urch

DROGERIE DIAETEII
lllllllllsllck FELIX lllllllllflslh llillssf-lllllll.ssll«. 2|

Radium-Pflaster wirken schmerzstillend
 

 

 

« An beiden Weihnachtsfeiertagen

5 unr-in- mit Sternwarte-II
Außerdem am 2. Feiertag:

_ S IIIIr-I'OB In den I’flslsillll'
» - uns-Inn- 1111111111 uns-nmm   
 

Wlilllllilllllllill 1932?
Der vornehm

gediegene Aulenthaltl

Das schöne neue
Bier - Restaurant
im N o r d h o t e l

Auserwählte
Festmenüs l

Intuition-Vertreter
fiir Iahebneh gelacht

Buchdruckerei Karl Pater
Breslan 5, Siebenhnfenerltr.11-15·"

 

 

 

 

Lohe-Theater
täglich 20.15

Malle 515 Minimum

Gerhart Hauptmann-Theater-
täglich 20.15

Bargeld lacht

 

Sonntag(18) »DieMeistersinger«

Helgas

Fall und ‚

Aufstieg ' l

 

 
 

 

TAUENTZIEN THEATER
Unsere grandiose Weihnadilspremiere

Marschall Vorwärts
(Blücher gegen Napoleon)

Wochent. 5, 7, 9 Uhr ⸗‑⸗ So. 3, 5, I, 9 Uhr   
Fachmänniiche erfolgreiche Bearbeitung

sämtlicher Wirtschafts-· und ,

Bilanzen —- Revifionen — (einrichten
Führen und Ordnen von Geschäftsbüchern.

schriftliche Beratung kostenfrei. Rückporto er-
beten. Mpr Steuerinspektor a.
Breslau, Höfchenftraße 71 —- fiel. 32036;
 

 

Zur Weihnachtsseii die

. chlllllll lllllsllslllll slllllllll«
eitle-. Rosinen-. Mandel: u. Mohnstollem

ff. Marjipan u. Honigkuchen inbekannter
oorjiiglidier Qualität empfehlen die

Konditoreien

„Brandt’sme Erben“
Gartenstraße 36 und

„‚Hundedr & Appelt“
Königsplatz i7 - ‘l'el. 51510

und tiir Silvester:

Silvester-Pfannkuchen 

Steuersachen
Den Lesern dieser Zeitung geweihte ich 30 ;
Prozent Sonderrabatt. Erste mündliche ober,

D» -

 in bekannt hervorragenden Füllungen
 

 

Lederwaren. -
und Schlrmgeschäfl
mit anschließender Wohnung aliersn u. krankheitshalber

zu verkaufen. Oft-M unter J. H 162'3 an die Exped. o. Handwerk
und Gemerbe.ßreslai1‚ Siebenhuleneretr. 11

 

 

I Palast-Theater |
 

Träume von Schönbrunn
 

 

l“ Giotto-nahst |

Die blonde Venus f

I Kristall-Palast I iåx

Das Schiff ohne Hafen I

  

 

 

 

 

 

 
Scala Nikolaistr.24 I IT
 

Abenteuer Zi-
einer schonen Frau
 

 

.7.lIElI-TIElequ
F. l'. l anlworlal Müll——
 

. Im Vorprogramm

Die neueste klirrten-Umh-     

  

 

 

Täglich 8,15 Uhr:

Das große   VarietefIProgramm
 



 

 

 

I Vezuasquelleanrzciiytis iir Handwerk mit
 

IIflIIIIWGI‘IIGI‘, IIaIIII IIOIIII IIOIIBBGII

elze!
Ueberzeugen Sie sidi bitte oon
meinen niedrigen preisen und den

guten Qualitäten.
é « peiz‘haus u. Kürschner-ei

Hans Becke
IIIIIGIIIIIISII‘. 15, a. d. Gartenstr. - 'Iel. 33C83

   
 

Uenijlalüräe.
Ä; aller AU

oznn—llentllaroren
; „nolnzon‘
s lilalnmoloren

» istrrmlllelmeloran
« Ladeninstit-mei-

Grammophonmotore

SIBIIcaISII‘BIIBII

immer & Beiz. Breslau 2
mittinnen-. 33 — Tslnlon 31870. 37228

 

 

 

zurrne'senrleren Beachtung! · · « «
« WIIGIIGISIIIGII SGIIBIIGI‘IIIGIIEI‘

BIIIIIIIIIGII In llanl IlIIII Slsal
kanten Sie bekannt gut und vorteilhaft bei

IIIIlIIIlI MII'IIS “'“N’mn'FaIII‘III

BI‘ESIall 23. I'IIIIIEHSII‘. 98
Bill. Be3ugsquelle LWiederDerkäufer Tel. 36071

 

 

Besteingeriditetes Reparaturmerk.

Lieferung durch unsere Lastwagen.

Teeton immel-er 45344 - 

Versäumen sie nicht

bei Kaut, Verleaui oder Miete von Elektro- VIotoren,
Dynamos, Anlassern, Spaimsdiienen und sonstigem
Zubehör uns Ihre Antrage su übermitteln. Wir bieten
ihnen mesentlidte Vorteile sowohl in_ Preis, Garantie
wie audi in Zabliings-Bedingunqen —-

10Ö0 Elektro - Motoren
‚aller Fasrikaie, neu und gebraucht aut Lager.

I Solortige Hilte bei Betriebs-
störungen durch Stellung oon Ersatzmascliinen. ./ In eiligen Fällen

EBSBIISGIIIIII IIII‘ EIBIIII‘IZIIIIIS- IIIIIBI‘HBIIIIIIlnIlIln III. II. II.
—- W. Duwe, Ingenieur, Breslau 10 Benderplatz 30.

Eigenes Ansdilu.l‘ig eis

Stets über

  
 

 

lenlunr! Schreinermeister!
III-O soniler-llnuelmleSie meine

für die Winter-saison:
150 cm breit allersdrmerste, beste Kunstseide,

acco geerirnt, tiir Paletots
per Meter M. 4.50 u. 5.—— «

140. cm breit allerschmerste, beste Kunstscide,
t. Paletots, o. Met. M. 2.,50 3.—‚ 350 u. 4.—

140 cm breit Watteline, reine Wolle
rMeter M. l.—— u. 1.50

. 80 cm breit Kamelheaan krumpfrei, reine
olle, per Meter M.

80 cm breit Kamelhaar, hrumptrei, reine Wolle,
schwere Qualität eter I.50

Wollrvatte,1a per Kilo M. 2. —
Sdineiderkreide. Ia Qualität, große Keillorm,

in Hol3kistch. ä 100 St. p. Kistch. M. 1.60

Billig und trotzdem beste Qualitäten!

Ilßl'lllll‘l SGIIIIIL IIIIIIiIflISII‘. 22
 

. . ktsreslsu
»Es r:i1.2.75 3 -
’. ‚all I36? "

 

Spiegelfabrlk / Glasfchleiferei l Kun erst-sangen

Breslau 6 
Äutotouren sind planmäßig über Sdilesien ein-
md bitten unbedingt um rechtzeitige Bestellung

durch Postkarte.

Schornsteinaussiitic

 » GIISSGIIIEIIGI‘BI Sanlllanerle 
 

- Sehr günstig! Gebraudmte, nur gute

IIIIIIIIFSIIIIIIIBII
20.-, 30,—— 40—. 50.—, 65.—, 78..-usw
Für Schuhmacher, Sdmeider und versenkbare

auch sehr billig. Garantie.

Reparaturen sdmellstens.
Windes-G MedsnnikernMeistev

Breslau 5, Gräbsdienerstr. 27 .

I.-—-——20-‘«
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melau ll
Iolelon III 58

Max cito
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Jaesenke &lrelselmer
Inn. Jonann .Iaeselrlre
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chllfllllalls-fllloo 7|
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ernennen

HI‘GSIEIIGI'

Jalousie-Fabrik
Hermann Scholz

IIOII- llllll stillllBIlIiiIIIIISIflll

HOIZIII'aIIl-Illllileallll
Auslühnsämllfiep'araturen

Breslau, IIIIIIlIgaSSII III-II
Telefon 40l 27

—m

Schneider-
bedarfsartikzL ·

Billigste Bezugsquelle
IIII' sonneluermeisler

FI‘IIZ meinte
Sehnelderartikel

sreslaui
Inhaltes-strahlt l3. i.

sei-instit 248 34

IIIiIIIZ-
BIIIIIIIIIIIIGI‘

übern. stundenweise

IIIIIIIIIIIIII'IIIIIS-
Arbeiten, .

usro.

. IIIIIOI‘IIIIIIIII
Auguslaslrane 20|

 

SEIIEPvIIIISIIIIIiiilflIIIIEIII «
ELPlIIZIII täglich

EDIIZIIIIIDIIIIIGII
_ Beste Kapitalsan' age und

«««. Rauniausnijtzung.
Erleidit. Zah ungsmeise.

 

 

 

 

 

Abschlüsse —

. E'rnfl saIIISIiII wird leliegeti Fong von 
   

IISIISIIÆIEIIIIISHZ
« » IIII‘ BIBIIII‘ISBIIB lilascnlnen uns

I;é MEDIUM- IIIlIlflI‘IIIIBIIBIBII

« Ersatztetle
tut alle F abrilrate.-

IIIIIIEEI'ä BGIZ. BPESIBII 2
inne-sites- er ‚ —-rerelon3137s.37228

2 FilIIIIIIIIIl
lllllllllllillls

in Breslau - Stabelivitz,

neu erbaut, gr. Garten,
bei 6 Mille Änzahlung

sofort günstig
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Eritis-III
u. verdiene, siehe Ge-
dankenbliße. Erfind-
Broschüre gen. Porto.

I'al.-lng. Ettli-
.sl’sslsll, I'GSBIIGI‘SII’. II

IIIIISIIIIBIII
_
Für diesen Liutsdreir

“r . I

(auch in Briefmarken)Brfl8lall‚8alllllllasll‚'.53
(statt 6. . Mit.) eine

 

Gelegenheits—Anzelue
l Wohnungs-, stellen- 

II AXI
samt-Mit nml Sargausslailuny
Telefon 50173 BI‘DSIIII I BIiicherpIat; 10

Mitglied der Breslauer Tisdilerinnunq

 

gesudre, cAngebote,
Grundstücksmarkt usro.)
m der Größe von

0 mm
. in dieser Zeitung aut-
genommen.

Geschäftsanzeigen
sind o. derbergünstigunq

ausgeschlossen.
 

 
Kieferne und massiv-eidiene Särge

Spejialität:

Eichen-geritzte Särge

Vertreter an allen größeren Plätzen gesucht

40 Pi. Mehrkosten sind
einsusenden. wenn die
Änzeige unt. einer Zisier
erscheinen soll

Postseheelrlronto:
62215 iiarl Vater '

Breslau.   
in allen Größen —-

Prima- Qualität

Martin IIIIIIIIGIEBI‘GSIEIIIE
stigmata-. 43

Drehbar und ’felt

Eigenes Fabrikat

an der Kaiser-
Wilhelmstraße. lernSnr. Zions



624

Jena standesgemäß, nennenue stammerte-stammt dedei den gesamten Bedarf in

W’eihnachtsgebäck sowie silvesterspfannleucjhen m" · E : TT 7-
WI' « · "(in anerkannt hervorragenden, ersihl. verschiedenen Füllungen) stets nur bei Mitgliedem, die der mm:.«« «:Mc. Pf
HFSGINIOIII ...... ..Konditoren: u efjgdläggrljzrszwangsinnung einen "Mm-|3“ Miso-III

 

Und Weihnachten 1932.? Natürlich nur in dem behaglichen

Christian Hansen - Resta u rant „m HO-
Schweidnitzer Straße 16-18 1882

flIISBI‘WIMIB FBSIMBMIS - BESIB Wßille - nauenerner kllllilkl - Pilsner — Summe UEI'BIHS- II.F88|8318 - O

 

 
Allgemeinen Deutschen Auiomobilsclubs e. v.'

hat-te des ADAC wünscht der Gnu 9 Schlesier: des Brunnenbau

spsclssls ....... IIII. 0.60
W I- Im H.

a
s

I
I
I
-

- Inhaber n'a“ MIII

FruchOIIl-Ilolhl‘fll — Gegr. 1809

Fermuf 50188 —- “Gummi" II

Artur Burgemeister
jedem Kraftfahrer zu Weihnachten die Mitglieds-v ‘_ Gas- u. Wasseranlagen

 

 

Audi im neuen Jahr

unterstützen.   
BRESLAU 10

Rosenthaler Straße 11-13 - Tel. 458 37

e bitte ich

Breslau 1, Platz der Republik 6 «- 'l‘el. 508 00/01 ? mein UMMIWM weltsebembt ZU

 
 AI.......

 

Handwerksmeister!
Ende dieses Jahres erscheint

»Die Werkstatt«
das Handbuch des fchlefischen Handwerksmeisters!

  

herausgegeben unter Mitwirkung der fchlesischen Handwerkslsammerm bearbeitet von den Führern und den
Syndicis des schlesifchen Handwerks.

»Die Werkstatt« enthält ein Kalendarium für das Jahr 1933, indemjeder Mister feine täglichen Ein-
tragungen machen kann.

‚Sie Werksta “ gibt in ihrem ersten Teil eine Uebersicht über alle rechtlichen Bestimmungen für das
schlesische Handwerk. Die Rechte und Pflichten des Snnungsmitgliedes, Lehrlingsordnung, Arbeitsrecht und
Arbeitsgerichtsverfahren, gewerbliches Mietsrecht, Vuchfuhrung und Steuerwesem Sazialverficherung, gewerb-
licher Zahlungsverkehr u. a. sind in anschaulicher Weise dargestellt.

M Die Wertstatttt bringt im zweiten Teile eine Zusammenstellung der wichtigsten technischen Formelnnnd V
bezwang;n siir die einzelnen Handwerlszwseige. Jeder Handwerksmeister wirdbier etwas für„einen Beruf;

wichtiges finden ‘t ...rdvehungszahlen bei Riementriebem Stromverbrauch el:ktr,-rGeräte, Beziehungen zwi-
- schen WE, PSJnmig, KWz des Musters sitz-gesetz Tafeln nnd Formeln zur MUWWZ R:

verschiedener Arbeitsmaschinen; Güter« un Frachttarif, Postgebübren u. a. m.

I Jeder Hand-; «. aeifter kann, wenn dies bald geschieht, an dem technischen Teil mitarbeiten und die
Anregung geben, daß ihm wichtig erscheinende Formeln und Tabellen noch aufgenommen werden.

Diese Anregungen find an den Verlag Karl Vater, Vreslau 5, Siebenhufener Straße 11/15 zu richten-

Es ist das erste Qual, daß der schlesische Handwerksmeister ein Handbuch in die Hände bekannt, in dein dieser

alles fiir seinen Betrieb Notwendige findet; und dabei lostet

das gamma, bei einer Stärke von ca. 200 Seiten kartoniert mir 50 min.

Müglich Porto von 15 Pfg. Bei Samrnelbeftellun en der Inmm smitglieder ermä chgetfich auch das Portu.
us empfehlen daher Sammelbezng und bitten den etrag einzu a len auf das Postcthggckkonto des Breslauer

Vankverein e. G.m..b 6., Breslau g211°. 42185 mit dem Vermer: Karl Vater, Abt. Werkstatt

Buchdszrurkerei und Verlag Karl Vater
Preslau 5, Siebenhufenerfrraße 11-15
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